SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG 11. Oktober 2021
19. Wahlperiode

Unterrichtung 19/351

der Landesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Gewahrleistung eines ausreichenden Abstandes
der Alimentation zur sozialen Grundsicherung und zur amtsangemessenen Ali-
mentation von Beamtinnen und Beamten mit mehr als zwei Kindern

Die Landesregierung unterrichtet den Schleswig-Holsteinischen Landtag unter Hin-
weis auf Artikel 28 Absatz 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in Ver-
bindung mit § 1 Parlamentsinformationsgesetz (PI1G).

Federfilhrend ist das Finanzministerium.

Zustandiger Ausschuss: Finanzausschuss
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Schleswig-Holsteinischen
Landtages
Herrn Klaus Schlie, MdL
Landeshaus
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5. Oktober 2021

Entwurf eines Gesetzes zur Gewahrleistung eines ausreichenden Abstandes der
Alimentation zur sozialen Grundsicherung und zur amtsangemessenen Alimentati-
on von Beamtinnen und Beamten mit mehr als zwei Kindern

Sehr geehrter Herr Préasident,

den beiliegehden ,Entwurf eines Gesetzes zur Gewahrleistung eines ausreichenden Ab-
standes der Alimentation zur sozialen Grundsicherung und zur amtsangemessenen Ali-
mentation von Beamtinnen und Beamten mit mehr als zwei Kindern® tibersende ich unter
Hinweis auf Artikel 28 Abs. 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in Verbin-
dung mit dem Parlamentsinformationsgesetz mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Der Gesetzentwurf ist gleichzeitig den zu beteiligenden Verbanden zur Anhérung zugelei-

" tet worden.

Mit freundlichen G{Ufsen

c Ol

Monika Heinold

Anlagen: 2

Dienstgebaude Diisternbrooker Weg 64, 24105 Kiel | Telefon 0431 988 - 3900 | Telefax 0431 988 - 4176 | Monika.Heinold@fimi.landsh.de |
yyww.Iandesregierung.schleswig-holstein.de | Buslinie 41, 42, 51 |
Uber E-Mail-Postfacher kein Zugang fiir verschlisselte Dokumente | Die Landesdachmarke ist gesetzlich geschiitzt.
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Gesetzentwurf

der Landesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Gewihrleistung eines ausreichenden Abstandes
der Alimentation zur sozialen Grundsicherung und zur amtsangemessenen
Alimentation von Beamtinnen und Beamten mit mehr als zwei Kindern
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A Problem

Besoldungsstruktur/Amtsangemessenheit der Alimentation
Seit Inkrafttreten der fur das Dienstrecht maligebenden Fdderalismusreform zum

1. September 2006 obliegt die Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Besoldung
und Beamtenversorgung fur den Landerbereich den einzelnen Landern. Seither hat
sich eine nicht unerhebliche Auseinanderentwicklung im Bereich des Besoldungsni-
veaus ergeben. Parallel hat sich die Rechtsprechung zur Frage der Amtsangemessen-
heit der Alimentation im Rahmen der vom Bundesverfassungsgericht in verschiedenen
Entscheidungen gepragten Kriterien fortentwickelt. Wie sich beim Bund und den Lan-
dern gezeigt hat, entspricht die Besoldung in unterschiedlichem Umfang nicht den vom
Bundesverfassungsgericht definierten Anforderungen. Dies hat sich zuletzt im Rah-
men der im Jahr 2020 entschiedenen Musterverfahren zur Richterbesoldung in Berlin
vom 4. Mai 2020 — 2 BvL 4/18 - sowie zur Alimentation von Beamtinnen und Beamten
und ihren Familien mit mehr als zwei Kindern vom 4.5.2020 — 2 BvL 6/17 - gezeigt.
Danach wird u.a. der nach Bundesverfassungsgericht erforderliche Abstand zur
Grundsicherung unterschritten und es werden die Anforderungen an die Alimentation
der Beamtinnen und Beamten und ihren Familien mit mehr als zwei Kindern nicht er-
fallt.

Das Land hat in den letzten Jahren neben der Ubertragung der jahrlichen Anpassun-
gen der Tarifentgelte auf den Beamtenbereich durch einzelne Gesetzgebungsvorha-
ben (u.a. Gesetz zur Verbesserung der Besoldungsstruktur und Einflhrung eines Al-
tersgeldes vom 20. September 2020, Gesetz zur Modernisierung des Landesbeamten-
rechts vom 21. Juli 2016, Gesetz zur Anderung besoldungs- und beamtenrechtlicher
Vorschriften vom 8. November 2018, Gesetz zur Steigerung der Attraktivitat des Lehr-
amtes an Grundschulen vom 24. Juni 2019 sowie diverse Haushaltsbegleitgesetze)
oder Anderungen von Verordnungen eine Reihe von punktuellen Verbesserungen bei
der Besoldung (z.B. Anhebung von Einstiegsamtern, strukturelle Erhéhung der Besol-
dung und Beamtenversorgung um 1 % (0,4 % in 2021 und 0,6 % in 2022), Erhdhung
der Besoldung in den Einstiegsstufen um 3 %, Regelungen zur Férderung eines Ver-
bleibs im aktiven Dienst bis zur Regelaltersgrenze und darlber hinaus, Anpassung
von Zulagen) auf den Weg gebracht. Diese MalRnahmen reichen jedoch nicht aus, um
das fur den nétigen Abstand zur Grundsicherung erforderliche Niveau zu sichern. Von
daher bedarf es in einem ersten Schritt der gezielten Bereinigung dieser Problematik.
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In einem zweiten Schritt ist das generelle Thema der Einhaltung der Kriterien des Bun-
desverfassungsgerichts im Rahmen der in 2022 anstehenden Besoldungsanpassung
zur Ubertragung der Tarifeinigung fur den Bereich der TdL auf den Beamtenbereich
aufzugreifen. In diesem Zusammenhang sollen zukunftig auch bislang statische Zula-

gen dynamisiert werden.

B Losung

Besoldungsstruktur
Zur strukturellen Starkung der Besoldung und als Beitrag zur Einhaltung der Kriterien

der Amtsangemessenheit der Alimentation sieht der Gesetzentwurf folgende Mal3nah-

men vor:
1. MaBnahmen im Besoldungsrecht
a) Streichung der Besoldungsgruppen A 5 und Folgerungen fur die Laufbahngruppe 1

Nach der Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat im Geltungsbereich des SHBesG im
Rahmen der Laufbahngruppe 1 im ersten Einstiegsamt neben wenigen auslaufenden
Einzelfallen nur noch der ,Justizwachtmeisterdienst” Bedeutung (z. Zt. 214 Stellen).
Die Anforderungen an diese Amter sind gleichwohl in den letzten Jahren weiter gestie-
gen und lassen perspektivisch eine Anhebung des Anforderungsniveaus auf die
Ebene der Laufbahngruppe 1im 2. Einstiegsamt, wie es tlw. in einzelnen Landern er-
folgt ist, fur die Zukunft erwarten. Dieses bedarf aber einer naheren Priufung der noti-
gen laufbahnrechtlichen Grundstrukturen und der an diese Amter zu stellenden inhalt-

lichen Anforderungen.

Die sonstigen der Ebene der Besoldungsgruppe A 5 noch zugeordneten Amter wer-
den im Ubrigen aufgrund der Téatigkeitsinhalte regelmaRig von Tarifkraften ausgeiibt,
so dass auch keine Neueinstellungen im Beamtenverhaltnis in diesen Amtern mehr er-
folgen. Der Landeshaushalt sieht im Stellenplan als unterste Besoldungsgruppe mit A

6 bewertete Stellen vor. Bei anderen Dienstherrn werden Amter der Laufbahngruppe 1
faktisch nicht mehr besetzt.

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass in diesen Bereichen eine Beschaftigung

im Beamtenverhaltnis nicht mehr den tatsachlichen Verhaltnissen entspricht. Die
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Frage der Zukunftsfahigkeit des ,einfachen Dienstes“ muss aulRerhalb dieses Gesetz-
gebungsvorhabens weiterverfolgt werden.

Es erfolgt zunachst eine weitere Anhebung des Einstiegsamtes fur die Laufbahn des
Justizwachtmeisterdienstes nach A 6. Diese Amter bleiben als einzige Amtsbezeich-
nung in der Besoldungsgruppe A 6 gefiihrt. Die sonstigen Amter der Laufbahngruppe
1 mit erstem Einstiegsamt, die bislang in der Besoldungsgruppe A 6 aufgefihrt sind,
werden in den Katalog der kiinftig wegfallenden Amter aufgenommen.

Vorhandene Beamtinnen und Beamte in A 5 werden in die entsprechenden Amter der
Besoldungsgruppe A 6 Uberflhrt.

Fir den Justizwachtmeisterdienst wird mit Blick auf die Annaherung an das 2. Ein-
stiegsamt der Laufbahngruppe 1 ein neues Beférderungsamt in A 7 als eine Art ,Ver-
zahnungsamt® vorgesehen.

Korrespondierend wird das derzeit noch allgemein vorgesehene zweite Einstiegsamt

der Laufbahngruppe 1 von A 6 nach A 7 gehoben. Dieses hat kaum Auswirkungen, da
ohnehin in der weit Uberwiegenden Zahl der Laufbahnen das Einstiegsamt bereits in A
7 (z.B. Steuerverwaltung oder Allgemeine Verwaltung) oder A 8 (Polizei und Justizvoll-

zug) festgelegt ist. Die laufbahnrechtlichen Bestimmungen werden entsprechend an-
gepasst.

Mit dem Wegfall der unteren Besoldungsgruppen soll gleichzeitig dem vom Bundes-
verfassungsgericht definierten Abstandsgebot der Alimentation zur sozialen Grundsi-

cherung Rechnung getragen werden, das sich an den Mal3staben alleinverdienender
Beamtinnen und Beamten mit einer vierkopfigen Familie orientiert.

Im Ergebnis ist daher eine generelle Streichung dieser unteren Besoldungsgruppen
auch ein Zeichen gestarkter Attraktivitat fur diesen Bereich.

Dazu entfallt die Erfahrungsstufe 1 der Besoldungsordnung A.

b) Neuordnung der kindbezogenen Familienzuschlage

aa) Erhéhung des kindbezogenen Familienzuschlags um 40 Euro
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Mit Blick darauf, dass sich das Abstandsgebot zur sozialen Grundsicherung in den

Fallen stellt, in denen Kinder mitversorgt werden mussen, ist zunachst im Interesse ei-
ner zielgerichteten und bedarfsgerechten Losung eine allgemeine Erhéhung des kind-
bezogenen Familienzuschlags um 40 Euro monatlich je Kind vorgesehen. Dies bedeu-

tet z.B. im Fall von drei Kindern eine Erhéhung der Besoldung um 120 € monatlich.

bb) EinfUhrung von Familienerganzungszuschlagen

Unabhangig von den in diesem Gesetzentwurf vorgesehenen sonstigen Regelungen
kann in den unteren Besoldungsgruppen weiterhin ein Fehlbetrag bezulglich der Ein-
haltung des Abstandsgebotes zur sozialen Grundsicherung gegeben sein. Ebenso
lasst sich ein Fehlbetrag unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts zur Alimentation von Beamtinnen und Beamten mit mehr als zwei

Kindern feststellen.

Der Gesetzentwurf sieht jeweils eine allgemeine Auffangregelung und eine Auffangre-
gelung fur Beamtinnen und Beamte mit mehr als zwei Kindern in Form eines Famili-

energanzungszuschlags vor.

Der Familienerganzungszuschlag stellt eine neue Form einer bedarfsorientierten Be-
soldungskomponente zur Abgeltung besonderer Spitzenbelastungen im unteren Be-
soldungsbereich sowie bei mehr als zwei Kindern dar. Die Bedarfsorientierung bezieht
sich dabei auf das Familieneinkommen in Form des Gesamtbetrags der Einkinfte im
Sinne des Einkommenssteuerrechts. Dieser Punkt stellt damit insoweit eine Abkehr
von der Alleinverdienstannahme dar. Ein Verstol} gegen das allgemeine Abstandsge-
bot ergibt sich aus dieser spezifischen bedarfsbezogenen Leistung nicht.

Zur Alimentation von Beamtinnen und Beamten mit Familie bei mehr als zwei Kindern
wird eine gesonderte Regelung mit Rickwirkung fur die Jahre 2020 und 2021 getrof-
fen.

2. Beihilferecht/Heilfluirsorge

Als Beitrag zur Einhaltung des Abstandsgebotes zur Grundsicherung wird zunachst
der Bemessungssatz fur die Ehegattin oder den Ehegatten, die eingetragene Lebens-
partnerin oder den eingetragenen Lebenspartner der Beamtin oder des Beamten von
70 % auf 90 % erhoht, sofern zwei oder mehr Kinder bertcksichtigungsfahig sind.
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Daruber hinaus wird der Beihilfebemessungssatz fur Kinder von 80 % auf 90 % er-
hoht, sobald drei oder mehr berlcksichtigungsfahige Kinder vorhanden sind. Die Erho-
hung der Bemessungssatze gilt nicht fur pflegebedingte Aufwendungen (Pflegefalle).

Erganzend entfallen die bisherigen Beihilfeselbstbehalte in den unteren Besoldungs-
gruppen bis einschl. A 9. Im Bereich der Heilfirsorge der Polizei und der Feuerwehr
werden die Kurzungsbetrage der Besoldung von 1,4 % des Grundgehalts auf 1,0 %
abgesenkt.

Diese MalRnahmen fuhren zu Einsparungen bei den in der Berechnung zum Abstands-
gebot zu berucksichtigenden Beitragen der Beamtinnen und Beamten zu ihrer privaten
Krankenversicherung.

C Alternativen

Im Rahmen des verfassungsrechtlich anerkannten Gestaltungsspielraums ware an-
stelle der vorgesehenen Regelungen auch eine Regelung uber eine allgemeine Anhe-
bung der Besoldung z.B. Uber Grundgehalter oder die Sonderzahlung denkbar, um
eine hinreichende strukturelle Verbesserung des Besoldungsniveaus zu erreichen. Al-
lerdings ware in diesem Fall eine unvertretbare hohere Belastung des Haushalts gege-
ben. Die Landesregierung muss mit Blick auf das allgemeine Gebot der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit den Weg wahlen, der die Verfassungskonformitat bei moglichst
geringen Haushaltsauswirkungen sichert.

D Kosten und Verwaltungsaufwand
1. Kosten

Es ergeben sich folgende - in der Finanzplanung berlcksichtigte - strukturelle jahrliche
Mehrausgaben fur den unmittelbaren Landesbereich ab dem Haushaltsjahr 2022:

1. Anhebung kindbezogene Familienzuschlage um 40 Euro: 16,1 Mio. Euro

2. Familienerganzungszuschlage
- Erganzungszuschlag 1. und 2. Kind: 1,0 Mio. Euro
- Erganzungszuschlag ab 3. Kind: ca. 5 - 10 Mio. Euro (abhangig vom tatsachlichen

Bild der Einkommenssituation)
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Hinzu kommen in 2022 einmalige Kosten fiur die bereits ab 2020 vorgesehene Umset-
zung der Rechtsprechung fur Familien ab dem 3. Kind in den Jahren 2020 und 2021

in Hohe von

7,9 Mio. Euro in 2020 und
7,7 Mio. Euroin 2021.

3. Streichung der Besoldungsgruppe A 5 und Folgerungen fur die Laufbahngruppe 1

Der Wegfall der Besoldungsgruppe A 5 und die damit verbundene Hebung der Amter
nach A 6 hat fur sich keine Wirkung auf den Stellenplan, da im Landeshaushalt bis-
lang nur Planstellen mit einer Mindestbewertung nach A 6 vorgesehen sind. Mehraus-
gaben ergeben sich daher insoweit aus der Uberleitung der noch nach A 5 besoldeten
Beamtinnen und Beamten nach A 6 und der zukunftigen Neueinstellungen im Justiz-
wachtmeisterdienst in A 6. Die Neuausbringung des Beforderungsamtes A 7 ist mit ei-

ner entsprechenden Ausbringung von neuen Stellen nach A 7 verbunden.

Die Anhebung des zweiten Einstiegsamtes von A 6 nach A 7 betrifft nur noch einen
Fall, da der weit Uberwiegende Anteil der zweiten Einstiegsamter ohnehin schon A 7

oder A 8 zugeordnet ist.

EinschlieRlich des Wegfalls der ersten Erfahrungsstufe ergeben sich dauerhafte jahrli-

che Kosten von ca. 0,5 Mio. Euro.

4. Beihilfe/HeilfUrsorge
Anhebung Beihilfebemessungssatz: 3 Mio. Euro
Wegfall Selbstbehalt bis A 9: 0,6 Mio. Euro
Absenkung des Anrechnungsbetrages in der Heilfirsorge: 1,2 Mio. Euro

In der Gesamtwirkung ergeben sich damit aus dem Paket jahrliche Mehrausgaben ab
dem Haushaltsjahr 2022 in Hohe von ca. 27 — 32 Mio. Euro sowie einmalig in 2022 in

Hohe von ca. 16 Mio. Euro.

Far den Bereich der kommunalen Dienstherren und der sonstigen Dienstherren ent-
stehen entsprechende Mehrausgaben, deren Hohe von den jeweils beschaftigten Be-
amtinnen und Beamten abhangt.
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2. Verwaltungsaufwand

Die Neuordnung des kindbezogenen Familienzuschlags ist mit zusatzlichem Verwal-
tungsaufwand fur die Besoldungsdienststellen aufgrund der notwendigen Prufungen
des Hinzuverdienstes bei den Familienerganzungszuschlagen verbunden. Fir den Be-

reich des Dienstleistungszentrums Personal wird mit ca. 2 Stellen gerechnet.

3. Auswirkungen auf die private Wirtschaft

Es ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen. Die Besoldungssteigerungen stit-
zen jedoch die Kaufkraft insbes. der Beamtinnen und Beamten mit Kindern.

E Landeriibergreifende Zusammenarbeit
Die Konferenz Norddeutschland hat am 11. April 2007 beschlossen, unter Geltung der

neuen Kompetenzordnung die Zusammenarbeit ihrer Lander auf dem Gebiet des of-
fentlichen Dienstrechts zu intensivieren. Ziel ist es, im Rahmen der landesrechtlichen
Verantwortlichkeiten und unbeschadet der Rechte der Landesparlamente die Grund-
strukturen so auszugestalten, dass eine dienstherrenlbergreifende Mobilitat gesichert
und eine gleichgerichtete Entwicklung des 6ffentlichen Dienstrechts in den norddeut-
schen Landern gefordert wird. Erklartes Ziel zwischen den norddeutschen Landern ist
es, die jeweiligen Landesbeamtengesetze maglichst einheitlich zu gestalten und einen
Wettbewerbsfoderalismus zu vermeiden. Zur Wahrung dieser Zielsetzung unterrichten
sich die norddeutschen Lander moglichst frihzeitig und fortlaufend Uber Vorhaben in

den Kernbereichen des Besoldungs-, Versorgungs-, Status- und Laufbahnrechts und
prufen, ob diese gemeinsam mit den anderen norddeutschen Landern erfolgen sollten.

(zu erganzen nach Beteiligungsverfahren Nordlander)

F Information des Landtages nach Artikel 28 der Landesverfassung
Die Informationspflichten der Landesregierung gegenuber dem Landtag richten sich

nach dem Parlamentsinformationsgesetz. Der Gesetzentwurf wird dem Prasidenten
des Schleswig-Holsteinischen Landtages zeitgleich zur Beteiligung der Gewerkschaf-
ten und Verbande mit Schreiben des Finanzministeriums zugeleitet.

Vorschlage der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften:
(zu erganzen nach Beteiligungsverfahren)
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G Federfithrung
Federfuhrend ist das Finanzministerium.
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Gesetz zur Gewihrleistung eines ausreichenden Abstandes der Alimentation
zur sozialen Grundsicherung und zur amtsangemessenen Alimentation von
Beamtinnen und Beamten mit mehr als zwei Kindern

Vom

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Anderung des Besoldungsgesetzes Schleswig-Holstein

Das Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein vom 26. Januar 2012 (GVOBI. Schl.-H.
S. 1583), zuletzt geandert durch Gesetz vom 18. Marz 2021 (GVOBI. Schl.-H. S. 309),

wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltstbersicht wird wie folgt geandert:
a) Es wird folgende neue Uberschrift zu § 45 a eingefiigt:
.8 45 a Familienerganzungszuschlag*
b) Es werden folgende neue Uberschriften zu den Anlagen 9 und 10 angeflgt:
»2Anlage 9 (zu § 35 Absatz 3)
Anlage 10 — Familienerganzungszuschlag nach § 45 a Absatz 1°

2. § 2 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

»3. Familienzuschlag und Familienerganzungszuschlag,”

3. § 25 Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
»1. In der Laufbahngruppe 1 als erstes Einstiegsamt der Besoldungsgruppe A 6

und als zweites Einstiegsamt der Besoldungsgruppen A 7 oder A 8,°

4. § 28 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 wird folgender neuer Satz 2 angeflugt:
,Bei erstmaliger Einstellung ab dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes vom
[Einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] gilt Satz 1 mit der Mal3gabe,
dass das Grundgehalt ab der 2. Erfahrungsstufe steigt.”
b) Es wird folgender neuer Absatz 11 angefugt:

»(11) Am Tage vor dem Inkrafttreten des Gesetzes vom [Einsetzen: Datum und

11
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Fundstelle dieses Gesetzes] vorhandene Beamtinnen und Beamte der Besol-
dungsordnung A, die am Tag vor dem Inkrafttreten des Gesetzes vom [Einsetzen:
Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] der Erfahrungsstufe 1 der Anlage 5 zu-
geordnet sind, werden zum Inkrafttreten des Gesetzes vom [Einsetzen: Datum
und Fundstelle dieses Gesetzes] der Erfahrungsstufe 2 der ab Inkrafttreten des
Gesetzes vom [Einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] geltenden An-
lage 5 zugeordnet. Mit der Zuordnung nach Satz 1 beginnt der fUr die neue Erfah-
rungsstufe 2 malRgebende zeitliche Durchlauf der Erfahrungsstufen nach Absatz
2. Sonstige Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppe A 5, die am Tage vor
dem Inkrafttreten des Gesetzes vom [Einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Ge-
setzes] den Erfahrungsstufen 2 bis 8 zugeordnet sind, werden der entsprechen-
den Erfahrungsstufe der Besoldungsgruppe A 6 zugeordnet. Bereits in der bisheri-
gen Erfahrungsstufe verbrachte Zeiten mit Anspruch auf Grundgehalt werden an-
gerechnet. Sofern in der Erfahrungsstufe 8 die Stufenlaufzeit von drei Jahren er-
reicht ist, erfolgt eine Zuordnung zur Erfahrungsstufe 9.Sonstige Beamtinnen und
Beamte der Besoldungsgruppe A 6 die am Tage vor dem Inkrafttreten des Geset-
zes [Einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] den Erfahrungsstufen 2
bis 9 zugeordnet sind, werden fiir den Fall der Uberleitung in ein Amt oder Uber-
tragung eines Amtes der Besoldungsgruppe A 7 der entsprechenden Erfahrungs-
stufe der Besoldungsgruppe A 7 zugeordnet. Bereits in der bisherigen Erfahrungs-
stufe verbrachte Zeiten mit Anspruch auf Grundgehalt werden angerechnet. So-
fern in der Erfahrungsstufe 9 die Stufenlaufzeit von vier Jahren erreicht ist, erfolgt

eine Zuordnung zur Erfahrungsstufe 10.°

5. Es wird folgender § 45 a eingefugt:

.S 45 a
Familienerganzungszuschlag

(1) Unterschreitet das Nettoeinkommen der fur die im Familienzuschlag nach § 44
berlcksichtigten ersten und zweiten Kinder unterhaltspflichtigen Eheleute, Le-
benspartner oder Elternteile die fur die Herstellung eines Abstands zur Grundsi-
cherung in Hohe von 15 Prozent notwendige Nettosumme der Besoldung der

Beamtin oder des Beamten, wird ein kindbezogener Familienergdnzungszu-
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schlag nach Anlage 10 gewahrt. Das fur die Errechnung des Familienergan-
zungszuschlags maRgebende Nettoeinkommen nach Anlage 10 ergibt sich aus
dem Gesamtbetrag der Einklnfte im Sinne des § 2 Absatz 3 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober
2009 (BGBI. I. S. 3366, ber. S. 3862), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. I. S. 2993), abzuglich Einkommensteuer und
der Betrage einer die Beihilfe erganzenden Krankenversicherung unter Hinzu-
rechnung des zustehenden Kindergeldes im Sinne des Abschnitts X EStG oder
der Vorschriften des Bundeskindergeldgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Januar 2009 (BGBI. I. S. 142, ber. S. 3177), zuletzt geandert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBI. I. S. 2020).

(2) Fur das dritte Kind und weitere Kinder, fur die Familienzuschlag gewahrt wird,
wird ein monatlicher Familienergdnzungszuschlag fur das jeweils dritte Kind in
Hbhe von 260 Euro und ab dem vierten Kind in Hohe von jeweils 365 Euro ge-
wahrt, wenn der Gesamtbetrag der Einkinfte im Sinne des § 2 Absatz 3 EStG
der mit unterhaltspflichtigen Ehepartnerin oder des Ehepartners, Lebenspartne-
rin oder Lebenspartners der Beamtin oder des Beamten oder eines anderen un-
terhaltspflichtigen Elternteils folgende Hochstgrenzen unterschreitet:

1. 6.500 Euro bei drei Kindern und
2. 11.000 Euro bei vier Kindern
Fir jedes weitere Kind erhoht sich der Betrag um jeweils 4.500 €.

(3) Fur den Zeitraum ab 1. Januar 2020 bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vom
[Einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] wird ein Erganzungszu-
schlag ab dem dritten Kind in Hohe von jeweils 80 Euro monatlich gewahrt. Ab-
weichend von Satz 1 wird bei Erflllung der sonstigen gesetzlichen Vorausset-
zungen in den Fallen, in denen der Gesamtbetrag der Einkunfte unter den in
Absatz 2 angegebenen Hochstgrenzen liegt, ein monatlicher Erganzungszu-
schlag
1. fUr das dritte Kind in Hohe von 260 Euro und
2. ab dem vierten Kind in Hohe von 317 Euro gewahrt.

(4) § 44 Absatz 8 gilt entsprechend.”

6. § 47 Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
»1. Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1
a) in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8,
b) in der Besoldungsgruppe A 9 und*
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Drucksache 19/#N!# Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode

7. In § 54 wird die Angabe ,A 6“ durch die Angabe ,A 7“ ersetzt.

8. § 79 wird wie folgt geandert:
a) Es wird folgender neuer Absatz 8 eingefugt:
»(8) Am Tage vor dem Inkrafttreten des Gesetzes vom [Einsetzen: Datum und
Fundstelle dieses Gesetzes] vorhandene Beamtinnen und Beamte, denen ein Amt
der Besoldungsgruppe A 5 verliehen war, sind mit Wirkung vom Tage des Inkraft-
tretens des Gesetzes in das der jeweiligen Laufbahn entsprechende Amt der Be-
soldungsgruppe A 6 Ubergeleitet. Satz 1 gilt auch, sofern das der Besoldungs-
gruppe A 6 zugeordnete Amt mit Inkrafttreten des Gesetzes vom [Einsetzen: Da-
tum und Fundstelle dieses Gesetzes] in den Katalog der kiinftig wegfallenden Am-
ter nach A 6 Uberfuhrt ist. Fur Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppe A
6, denen am Tage vor dem Inkrafttreten des Gesetzes vom [Einsetzen: Datum und
Fundstelle dieses Gesetzes] ein zweites Einstiegsamt der Besoldungsgruppe A 6
verliehen war oder denen eine Amtszulage nach Ful3noten 4 oder 5 zur Besol-
dungsgruppe A 6 zustand, werden in das entsprechende Amt der Besoldungs-
gruppe A 7 Ubergeleitet.”
b) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9.

9. In § 83 wird die Angabe ,9" durch die Angabe ,10“ ersetzt.

10. Anlage 1 wird wie folgt geandert:
a) Die Besoldungsgruppen A 4 und A 5 werden gestrichen.
b) Die Besoldungsgruppen A 6 und A 7 werden wie folgt gefasst:
.Besoldungsgruppe A 6
Erste Justizhauptwachtmeisterin oder Erster Justizhauptwachtmeister 1)2) 3)

1) Erhalt eine Amtszulage nach Anlage 8.
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 7.
3) Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1.

Besoldungsgruppe A7

Brandmeisterin oder Brandmeister 1)

Obersekretarin oder Obersekretar?)
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Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/#N!#

Oberwerkmeisterin oder Oberwerkmeister 2)
Erste Justizhauptwachtmeisterin oder Erster Justizhauptwachtmeister 3) 4)5)

1) Als Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 in der Fachrichtung Feuerwehr
2) Als zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1
3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6

4) Erhalt als Leitung einer Justizwachtmeisterei mit bis zu neun Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine Amtszulage nach Anlage 8

5) Erhalt als Leitung einer Justizwachtmeisterei mit mehr als neun Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine Amtszulage nach Anlage 8°

¢) Im Anhang zu den Besoldungsordnungen A und B (Kiinftig wegfallende Amter
und Amtsbezeichnungen) wird Besoldungsgruppe A 6 wird wie folgt gefasst:

.Besoldungsgruppe A 6

Betriebsassistentin oder Betriebsassistent
Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister
Oberbetriebsmeisterin oder Oberbetriebsmeister

Praparatorin oder Praparator®

11. Die Anlage 5 Nummer 1 erhalt folgende Fassung:
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12. Die Anlagen 6 und 7 erhalten folgende Fassung:
»Anlage 6

Familienzuschlag (Monatsbetrage in Euro)

Stufe 1 Stufe 2
(§ 44 Absatz 1 SHBesG) (§ 44 Absatz 2 SHBesG)
143,67 306,58

Bei mehr als einem Kind erhéht sich der Familienzuschlag fiir das zweite zu beriicksichtigende Kind

um 162,91 Euro, fir das dritte und jedes weitere zu berlcksichtigende Kind um 421,02 Euro.

Anrechnungsbetrag nach § 43 Absatz 2 Satz1 SHBesG

- in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8: 127,16
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 135,01
Anlage 7

Anwartergrundbetrag (Monatsbetrage in Euro)

Einstiegsamt, in das die Anwarterin oder der An- Grundbetrag
warter nach Abschluss des Vorbereitungsdiens-
tes unmittelbar eintritt

A 6bisA8 1.259,62
A 9bisA 11 1.336,54
A12 1.503,82
A13 1.537,31
A 13 + Zulage (§ 47 Nummer 2 Buchstabe c 1.574,08“
SHBesG) oder R1

13. Anlage 8 wird wie folgt geandert:

a) Die Angaben zu Besoldungsgruppe A 5 werden gestrichen.
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b) Es werden die Angaben zur Besoldungsgruppe A 6 durch folgende Angaben
ersetzt:

A6 1 41,75

Nach einer Dienstzeit von 2 Jahren 77,02¢

c) Es werden folgende Angaben zur Besoldungsgruppe A 7 eingefugt:
AT 4, 129,44

5 163,21¢
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14.  Es wird folgende Anlage 10 angefugt:

»Anlage 10 — Familienerganzungszuschlag nach § 45 a Absatz 1
Notwendige Nettosummen der Besoldung der Eheleute, Lebenspartner oder
Elternteile (§ 45 a Absatz 1 Satz 1), Jahreswerte:

Besoldungs- Nettosumme, ein Kind Nettosumme, 2 Kinder
gruppe
A6 31.710,01 Euro 38.788,67 Euro
A7 31.710,01 Euro 38.788,67 Euro
A8 31.710,01 Euro 38.788,67 Euro
A9 - 39.089,57 Euro

Gesamtbetrag der Einkunfte (§ 45 a Absatz 1 Satz 2) der Eheleute/Lebenspart-
nerschaft/Elternteile, Jahreswerte:

Besoldungs- JahresbruttoEiirr:(lj(ommen, ein Jahresbruttoeig(l;:)mmen, 2 Kin-
gruppe
A6 38.802,00 Euro 43.017,00 Euro
A7 38.802,00 Euro 43.017,00 Euro
A8 38.802,00 Euro 43.017,00 Euro
A9 - 43.460,00 Euro

Hinzuverdienstgrenze des Ehegatten/Lebenspartners/Elternteils
(brutto), Jahreswerte:

Besoldungsgruppe und Erfahrungsstufe Ein Kind 2 Kinder
A6 Stufe2 3.444,00Euro 5.292,00Euro
A6 Stufe3 2.976,00 Euro 4.800,00 Euro
A6 Stufed 2.496,00 Euro 4.332,00 Euro
A6 Stufe5 1.716,00 Euro 3.564,00 Euro
A6 Stufeb 948,00 Euro 2.796,00 Euro
A6 Stufe? 168,00 Euro 2.028,00Euro
19
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Besoldungsgruppe und Erfahrungsstufe Ein Kind 2 Kinder

A6 Stufe8 - 1.248,00 Euro
A6 Stufe9 - 480,00 Euro
A7 Stufe2 2.880,00 Euro 4.728,00 Euro
A7 Stufe3 2.196,00 Euro 4.044,00 Euro
A7 Stufe4 1.536,00 Euro 3.396,00 Euro
A7 Stufe5 564,00 Euro 2.424,00 Euro
A7 Stufeb - 1.452,00 Euro
A7 Stufe? - 480,00 Euro
A 8 Stufe2 780,00 Euro 3.408,00 Euro
A 8 Stufe3 516,00 Euro 2.880,00 Euro
A 8 Stufe4 48,00 Euro 1.944,00 Euro
A 8 Stufeb - 1.032,00 Euro
A9 Stufe2 - 1.056,00 Euro
A9 Stufe3 - 552,00 Euro

Familienerganzungszuschlag nach § 45 a Absatz 1, Monatswerte:

21 von 69

Besoldungsgruppe und Erfahrungsstufe Ein Kind 2 Kinder
A 6 Stufe2 287,00 Euro 441,00 Euro
A6 Stufe3 248,00 Euro 400,00 Euro
A6 Stufe4 208,00 Euro 361,00 Euro
A 6 Stufe5 143,00 Euro 297,00 Euro
A6 Stufeb 79,00 Euro 233,00 Euro
A6 Stufe? 14,00 Euro 169,00 Euro
A6 Stufe8 - 104,00 Euro
A6 Stufe9 - 40,00 Euro
A7 Stufe2 240,00 Euro 394,00 Euro
A7 Stufe3 183,00 Euro 337,00 Euro
A7 Stufed 128,00 Euro 283,00 Euro
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Besoldungsgruppe und Erfahrungsstufe Ein Kind 2 Kinder
A7 Stufeb 47,00 Euro 202,00 Euro
A7 Stufeb - 121,00 Euro
A7 Stufe?7 - 40,00 Euro
A 8 Stufe2 65,00 Euro 284,00 Euro
A 8 Stufe3 43,00 Euro 240,00 Euro
A 8 Stufe4 4,00 Euro 162,00 Euro
A 8 Stufe5 - 86,00 Euro
A9 Stufe2 - 88,00 Euro
A9 Stufe3 - 46,00 Euro
”
Artikel 2

Anderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz vom 26. Marz 2009 (GVOBI. Schl.-H. S. 93, ber. S. 261),
zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. September 2020 (GVOBI. Schl.-
H. S. 516), wird wie folgt geandert:

1. In § 80 Absatz 7 werden folgende Satze 5 und 6 angefugt:

»oind zwei oder mehr Kinder bericksichtigungsfahig, betragt der Bemessungssatz fur
die Ehegattin oder den Ehegatten, die eingetragene Lebenspartnerin oder den einge-
tragenen Lebenspartner 90 %, flr beihilfefahige pflegebedingte Aufwendungen bei
Pflegebedurftigkeit 70 %. Sind drei oder mehr Kinder berticksichtigungsfahig, betragt
der Bemessungssatz fur alle bertcksichtigungsfahigen Kinder 90 %, fur beihilfefahige
pflegebedingte Aufwendungen bei Pflegebedurftigkeit 80 %.“

2. In § 112 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe ,1,4 %" durch die Angabe ,1 %“ ersetzt.
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Artikel 3
Anderung des Beamtenversorgungsgesetzes Schleswig-Holstein

Das Beamtenversorgungsgesetz vom 26. Januar 2012 (GVOBI. Schl.-H. S. 153), zu-
letzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (GVOBI. Schl.-H.
S. 201), wird wie folgt geandert:

1. In § 16 Absatz 3 Satz 2 werden die Angabe ,65 %" durch die Angabe ,60 %"
und die Angabe ,A 4“ durch die Angabe ,A 6“ ersetzt.

2. In §40 Absatz 3 Satz 3 werden die Angabe ,71,75 %" durch die Angabe
,06,11 %“ und die Angabe ,A 4“ durch die Angabe ,A 6“ ersetzt.

3. § 64 Absatz 2 wird wie folgt geandert:
a) In Nummer 1 wird die Angabe ,A 4“ durch die Angabe ,A 6“ ersetzt.
b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
»3. fir Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandbeamte, die wegen Dienstunfa-
higkeit, die nicht auf einem Dienstunfall beruht, oder nach § 36 LBG in den
Ruhestand getreten sind, bis zum Ablauf des Monats, in dem die Regelalters-
grenze nach § 35 Abs. 1 oder 2 LBG erreicht wird, 71,75 % der ruhegehaltfa-
higen Dienstbezuge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich
das Ruhegehalt berechnet, mindestens ein Betrag von 66,11 % des Einein-
halbfachen der jeweils ruhegehaltfahigen Dienstbezlige aus der Endstufe der
Besoldungsgruppe A 6, zuzuglich des jeweils zustehenden Unterschiedsbetra-
ges nach § 57 Abs. 1 sowie 450 Euro.”

4. § 82 Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
,1. Die §§ 1, 3, 16 Absatz 3, § 17 Absatz 1 und 3, §§ 56 bis 61, 64, 65, 66 mit
Ausnahme des § 66 Absatz 1 Satz 2 Nummer. 4, §§ 67, 70 bis 74, 80, 81 und

86 dieses Gesetzes sind anzuwenden.”
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Artikel 4
Anderung der Allgemeinen Laufbahnverordnung

Die Allgemeine Laufbahnverordnung vom 19. Mai 2009 (GVOBI. Schl.-H.S. 236), zu-
letzt geandert durch Verordnung vom 10. November 2020 (GVOBI. Schl.-H. S. 858)
wird wie folgt geandert:

1. In der Inhaltstibersicht wird die Uberschrift zu § 10 wie folgt gefasst:
»3 10 Verleihung eines Amtes der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt"

2. § 10 wird wie folgt geandert:
a) Die Uberschrift zu § 10 wird wie folgt gefasst:
»8 10 Verleihung eines Amtes der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt®

b) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
,Die Verleihung eines Amtes der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt an Be-
amtinnen und Beamte, die im ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 einge-
stellt worden sind, setzt voraus, dass sie eine von der obersten Dienstbehorde

vorgeschriebene Qualifizierung erfolgreich absolviert haben.”.

Artikel 5

Anderung der Beihilfeverordnung

Die Beihilfeverordnung vom 15. November 2016 (GVOBI. Schl.-H. S. 863), zuletzt
geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 8. September 2020 (GVOBI. Schl.-H. S.
516), wird wie folgt geandert:

1. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geandert:
a) Es werden folgende Satze 3 und 4 eingefugt:

»oind zwei oder mehr Kinder im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 2 berlcksichti-
gungsfahig, betragt der Bemessungssatz fur die Ehegattin oder den Ehegatten,
die eingetragene Lebenspartnerin oder den eingetragenen Lebenspartner 90 %,
fur beihilfefahige Aufwendungen bei Pflegebedurftigkeit 70 %. Sind drei oder
mehr Kinder berucksichtigungsfahig, betragt der Bemessungssatz fur alle be-
rucksichtigungsfahigen Kinder im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 2 90 %, fur
beihilfefahige Aufwendungen bei Pflegebedurftigkeit 80 %."
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b) Die bisherigen Satze 3 bis 6 werden die Satze 5 bis 8.
c) In Satz 7 wird die Angabe ,4“ durch die Angabe ,6“ ersetzt.
2. § 16 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,Die errechnete Beihilfe wird je Kalenderjahr, in dem die Aufwendungen ent-
standen sind (§ 8 Absatz 2), um folgenden Selbstbehalt gekirzt:

Stufe Besoldungsgruppen Betrag

1 A 10 bis A 11 140,00 €
2 A12bisA 15 B1,C1,C2, W1, W2, R1 200,00 €
3 A16,B2,B3,C3, W3, R2,R3 320,00 €
4 B4bisB7,C4, R4bisR7 440,00 €
5 Hohere Besoldungsgruppen 560,00 €.

b) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
,0er Mindestselbstbehalt gilt nicht fur Waisen.*

Artikel 6

Anderung der Justizwachtmeister-Laufbahn- und Ausbildungsverordnung

Die Justizwachtmeister-Laufbahn- und Ausbildungsverordnung vom 29. Marz 2012
(GVOBI. Schl.-H. S. 437), zuletzt geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 8. Sep-
tember 2020 (GVOBI. Schl.-H. S. 516), wird wie folgt geandert:

1. In der Inhaltstibersicht erhalt die Uberschrift zu § 15 folgende Fassung:

»8 15 Voraussetzungen fur die Verleihung eines Amtes der Laufbahngruppe 1,
zweites Einstiegsamt”

2. § 1 Absatz 2 erhalt folgende Fassung:
»(2) Die Beamtinnen und Beamten dieser Laufbahn flhren folgende Dienst- und
Amtsbezeichnungen:
Im Vorbereitungsdienst Justizhauptwachtmeisteranwarterin/Justizhauptwachtmeis-
teranwarter;
in der Probezeit und im Einstiegsamt (Besoldungsgruppe A 6) sowie im Beforde-
rungsamt (Besoldungsgruppe A 7) Erste Justizhauptwachtmeisterin/Erster Justiz-
hauptwachtmeister.”

3. § 15 wird wie folgt geandert:

24

25 von 69



a) Die Uberschrift erhalt folgende Fassung:

»8 15 Voraussetzungen fur die Verleihung eines Amtes der Laufbahngruppe 1,
zweites Einstiegsamt®.

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte ,eine Beforderung in ein Amt der Besol-
dungsgruppe A 7“ durch die Worte ,die Verleihung eines Amtes® ersetzt.

c) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) Der einleitende Halbsatz erhalt folgende Fassung:

.,Beamtinnen und Beamten der Laufbahn der Laufbahngruppe 1, erstes Einstieg-
samt, Fachrichtung Justiz, die die Amter nach § 1 Absatz 2 durchlaufen haben und
eine solche Funktionsstelle nach Absatz 1 innehaben, kann ein Amt der Laufbahn-
gruppe 1, zweites Einstiegsamt, verliehen werden, wenn folgende Voraussetzun-
gen erfullt sind:“.

bb) In Nummer 1 werden das Wort ,zehn* durch das Wort ,drei“ ersetzt und die
Worte ,fur die Berechnung der Dienstzeit gilt § 25 Absatz 2 ALVO entsprechend;”
gestrichen.

Artikel 7

Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am ersten Tag des Kalendermonats nach Verkindung des Ge-
setzes in Kraft.
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Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkuinden.

Kiel,

Daniel GUnther

Ministerprasident

Monika Heinold
Finanzministerin

Karin Prien
Ministerin fur Bildung, Wissenschaft und
Kultur

Jan Philipp Albrecht

Minister fur Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digi-
talisierung

DrHeiner Garg
Minister fur Soziales, Gesundheit,
Jugend, Familie und Senioren
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Claus Christian Clausen
Minister flr Justiz,
Europa und Verbraucherschutz

Dr. Sabine Sutterlin-Waack
Ministerin fur Inneres, landliche Raume,
Integration und Gleichstellung

Dr.Bernd Buchholz
Minister fur Wirtschaft, Verkehr
Arbeit, Technologie und Tourismus
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Begriindung:

A. Allgemeiner Teil

Seit Inkrafttreten der fur das Dienstrecht maflgebenden Foderalismusreform zum
1. September 2006 und den daraus resultierenden Gesetzgebungskompetenzen des
Bundes und der Lander hat sich eine nicht unerhebliche Auseinanderentwicklung im
Bereich des Besoldungsniveaus ergeben. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ins-
besondere in verschiedenen Grundsatzurteilen seit dem Jahr 2015 mit der Prufung der
Amtsangemessenheit der Alimentation in Bund und Landern und den sich aus Artikel
33 Absatz 5 des Grundgesetzes sowie den hergebrachten Grundsatzen des Berufs-
beamtentums vorgegebenen Spielrdumen der Gesetzgebung auseinandergesetzt.
Gegenstand dieses Gesetzentwurfs ist die Umsetzung der Anforderungen, die sich
aus den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2020 in Bezug
auf die Einhaltung des Abstandes zur sozialen Grundsicherung und zur Gewabhrleis-
tung einer ausreichenden Alimentation von Beamtinnen und Beamten mit Familie bei
mehr als zwei Kindern ergeben. Nachstehend werden dazu die Rechtsprechung und
die denkbaren Folgerungen naher dargestellt.

1) Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2020

Das Bundesverfassungsgericht hat mit zwei Beschlissen vom 4. Mai 2020 (2 BvL
4/18 und 2 BvL 6/17) seine bisherige Rechtsprechung zur Amtsangemessenheit der
Alimentation, die es schon in den Entscheidungen vom 5. Mai 2015 (2 BvL 17/09)
und 17. November 2015 (2 BvL 19/09) aufgestellt hatte, gescharft. In der Entschei-
dung 2 BvL 4/18 hat das Bundesverfassungsgericht die Vorgaben zum erforderlichen
Mindestabstand der Besoldung zum Grundsicherungsniveau konkretisiert. Die Ent-
scheidung 2 BvL 6/17 befasst sich mit der Alimentation von Beamtinnen und Beam-
ten und ihren Familien mit mehr als zwei Kindern. Das Bundesverfassungsgericht
entwickelt darin seine bisherige Rechtsprechung zur Alimentation vom Familien mit
mehr als zwei Kindern (Beschluss vom 24. November 1998) weiter.

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 2 BvL 4/18 wird der Min-
destabstand zur Grundsicherung unterschritten, wenn die Nettoalimentation unter
Berucksichtigung der familienbezogenen Bezlgebestandteile und des Kindergelds
um weniger als 15 % Uber dem Grundsicherungsniveau liegt. Fur diese Feststellung
ist auf die unterste Besoldungsgruppe in der ersten Erfahrungsstufe abzustellen.
Wird hier der Mindestabstand zum Grundsicherungsniveau unterschritten, wird der
Ausgangspunkt fur die darauf aufbauende Stufung der Besoldung infrage gestellt.
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Der Gesetzgeber muss deshalb Uberprufen, ob die gesamte Besoldungssystematik
Uberarbeitet werden muss.

Das zur Bestimmung der Mindestalimentation herangezogene Grundsicherungsni-
veau umfasstalle Elemente des Lebensstandards, die den Empfangern von Grundsi-
cherungsleistungen staatlicherseits gewahrt wird, unabhangig davon, ob diese zum
von Verfassungs wegen garantierten Existenzminimum zahlen oder Uber dieses hin-
ausgehen und ob zur Befriedigung der anerkannten Bedurfnisse Geldleistungen ge-
wahrt oder bedarfsdeckende Sach- bzw. Dienstleistungen erbracht werden.

Zur Ermittlung des Grundsicherungsniveaus muss der Gesetzgeber alle ihm zu Ge-
bote stehenden Erkenntnismdglichkeiten ausschopfen, um die Entwicklung der Le-
bensverhaltnisse zu beobachten und die Hohe der Besoldung an diese Entwicklung
kontinuierlich im gebotenen Umfang anzupassen. Als Orientierung kann der Gesetz-
geber auf die Regelbedarfe gemall § 20 SGB Il zurtckgreifen. Hinsichtlich der Kos-
ten der Unterkunft kommt ein Ruckgriff auf die von der Bundesagentur fur Arbeit er-
mittelten statistischen Werte in Betracht. Ferner zahlen zum grundsicherungsrechtli-
chen Bedarf auch die Heizkosten. Fur Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
sind aul3erdem Bedarfe fur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
in der Gemeinschaft gesondert zu berucksichtigen. Zusatzlich sind nach § 21 SGB ||
bestimmte Mehrbedarfe anzuerkennen, die auf besondere Lebensumstande zurtck-
zufuhren sind. Empfangerinnen und Empfangern von Grundsicherung werden dar-
Uber hinaus Dienstleistungen zu einem vergunstigten Sozialtarif angeboten, bei-
spielsweise fur die Kinderbetreuung. Soweit diese Kosten nicht allen Eltern erstattet
werden, mussen sie ebenfalls in die Ermittlung des Grundsicherungsbedarfs einge-
rechnet werden.

Wegen weiterer Einzelheiten kann auf die Ausflihrungen im Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts 2 BvL 4/18, Rdn. 50 bis 71 verwiesen werden. Auf weitere De-
tails wird spater bei der Berechnung des Grundsicherungsniveaus eingegangen.

Die verfassungsrechtlichen Mal3stabe zur amtsangemessenen Alimentation von Be-
amtinnen und Beamten mit mehr als zwei unterhaltsberechtigten Kindern hat das
Bundesverfassungsgericht schon in friiheren Entscheidungen konkretisiert. Der Be-
soldungsgesetzgeber hat die Besoldung so zu regeln, dass Beamtinnen und Beamte
nicht vor die Wahl gestellt werden, entweder eine ihrem Amt angemessene Lebens-
fuhrung aufrechtzuerhalten oder, unter Verzicht darauf, eine Familie zu haben und
diese entsprechend den damit ubernommenen Verpflichtungen angemessen zu un-
terhalten. Deshalb kann bei der Beurteilung und Regelung dessen, was eine amtsan-
gemessene Besoldung ausmacht, die Zahl der Kinder nicht ohne Bedeutung sein.
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Art. 33 Absatz 5 GG belasst dem Gesetzgeber insoweit allerdings einen Gestaltungs-
spielraum. Das Bundesverfassungsgericht geht aufgrund der bisherigen Praxis der
Besoldungsgesetzgeber davon aus, dass er die Grundbesoldung so bemisst, dass
sie zusammen mit den Familienzuschlagen flr die Ehepartnerin bzw. den Ehepartner
und die ersten beiden Kinder in allen Stufen der Besoldungsordnung im Wesentli-
chen amtsangemessen ist. Der Gesetzgeber Uberschreitet seinen Gestaltungsspiel-
raum, wenn er den Beamtinnen und Beamten zumutet, fir den Unterhalt ihres dritten
Kindes und weiterer Kinder auf die familienneutralen Bestandteile ihres Gehalts zu-
rickzugreifen, um den Bedarf ihrer Kinder zu decken.

Bei der Bemessung des zusatzlichen Bedarfs, der flr das dritte und die weiteren Kin-
der entsteht und vom Dienstherrn Uber die Alimentation der Zweikinderfamilie hinaus
zu decken ist, kann der Gesetzgeber von denjenigen Regelsatzen fir den Kindesun-
terhalt ausgehen, die die Rechtsordnung in anderen Regelungszusammenhangen
zur Verfugung stellt. Sie haben allerdings nur eine eingeschrankte Aussagekraft fur
die Hohe des den Beamtinnen und Beamten von ihrem Dienstherrn geschuldeten
amtsangemessenen Unterhalts. So sind etwa Bedarfssatze, die an dem aullersten
Mindestbedarf eines Kindes ausgerichtet sind, also insbesondere die Leistungen der
sozialen Grundsicherung, ihrem Zweck nach staatliche Hilfen zur Erhaltung eines
Mindestmales sozialer Sicherung. Die Alimentation der Beamtinnen und Beamten
und ihrer Familien ist demgegenuber etwas qualitativ Anderes, was bei der Bemes-
sung des Gehalts deutlich werden muss.

Ein um 15 % Uber dem Grundsicherungsgesamtbedarf liegender Betrag lasst den
verfassungsgebotenen Unterschied zwischen der von der Grundsicherung zu leisten-
den Befriedigung eines auliersten Mindestbedarfs und dem den Beamtinnen und Be-
amten sowie ihren Familien geschuldeten Unterhalt hinreichend deutlich werden.
Flhren die den Beamtinnen und Beamten fur ihr drittes und jedes weitere Kind ge-
wahrten Zuschlage jedoch nicht einmal zu einer Erhdhung des Nettoeinkommens um
115 % des grundsicherungsrechtlichen Gesamtbedarfs fur das hinzutretende Kind,
Uberschreitet der Gesetzgeber den ihm zustehenden Gestaltungsspielraum.

In seiner Entscheidung 2 BvL 6/17 vom 4. Mai 2020 hat das Bundesverfassungsge-
richt seine Rechtsprechung zur Alimentation von Beamtenfamilien mit mehr als zwei

Kindern weiterentwickelt. Dabei ist das Gericht auf die gesetzlichen Veranderungen
im Bereich der sozialen Grundsicherung eingegangen und hat darlber hinaus bei der
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Bewertung des Nettoeinkommens neue Aspekte berlcksichtigt. Auf die diesbezugli-
chen Ausflhrungen des Bundesverfassungsgerichts in der Entscheidung vom 4. Mai
2020, Rdn. 38 ff. kann an dieser Stelle verwiesen werden. Auf weitere Details wird
spater im Zusammenhang mit der Ermittlung des Mehrbedarfs fir kinderreiche Fami-
lien einzugehen sein.

2) Schlussfolgerungen fur die schleswig-holsteinischen Besoldungsregelungen

Die Besoldungsregelungen des Landes Schleswig-Holstein sichern derzeit weder ei-
nen hinreichenden Abstand zur sozialen Grundsicherung noch eine amtsangemes-
sene Alimentation fur Beamtinnen und Beamten mit Familie bei mehr als zwei Kin-
dern. Es sind deshalb besoldungsrechtliche Korrekturen erforderlich, die sich an den
Mbglichkeiten des fiur das Land Machbaren orientieren und im grof3tmaoglichen
Gleichklang mit dem ,Tariffrieden” innerhalb und auf3erhalb des offentlichen Dienstes
stehen sollen.

Vor diesem Hintergrund sollen die Gestaltungsspielrdume genutzt werden, die sich
aus der einschlagigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ergeben.
Der Gesetzentwurf setzt deshalb auf eine Kombination verschiedener finanzieller
Komponenten, die einerseits die spater im Zusammenhang noch darzustellenden
Fehlbetrage ausgleichen, andererseits aber extrem hohe kindbezogene Zuschlage
vermeiden, die schon innerhalb des Beamtenbereichs insgesamt, erst Recht aber im
Verhaltnis zu den Tarifbeschaftigten nicht mehr zu vermitteln waren.

3) Gestaltungsspielraume des Gesetzgebers flur die Herstellung einer verfassungsge-
malen Alimentation

a) Allgemeines

Das Alimentationsprinzip verpflichtet den Dienstherrn, Beamtinnen und Beamte so-
wie ihre Familien lebenslang angemessen zu alimentieren und ihnen nach ihrem
Dienstrang, nach der mit ihrem Amt verbundenen Verantwortung und nach der Be-
deutung des Berufsbeamtentums fur die Allgemeinheit entsprechend der Entwicklung
der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhaltnisse und des allgemeinen
Lebensstandards einen angemessenen Lebensunterhalt zu gewahren. Fur die Beur-
teilung der Angemessenheit der Besoldung kommt es auf deren Gesamthoéhe an, wo-
bei der Gesetzgeber einen weiten Entscheidungsspielraum hat. Das gilt sowohl fur
die H6he als auch fur die Struktur der Besoldung. Innerhalb des ihm zukommenden
Entscheidungsspielraums muss der Gesetzgeber das Besoldungsrecht den tatsachli-
chen Notwendigkeiten und der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und fi-
nanziellen Verhaltnisse anpassen. Dabei unterliegt die von ihm gewahlte Losung hin-
sichtlich Struktur und Héhe der Alimentation der gerichtlichen Kontrolle.
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In Bezug auf die Einhaltung des Mindestabstands zur Grundsicherung und in Bezug
auf die Alimentation von Beamtinnen und Beamten und ihren Familien mit mehr als
zwei Kindern benennt das Bundesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen vom
4. Mai 2020 als mdgliche Ansatze fir eine Besoldungskorrektur neben der Anhebung
der Grundgehaltssatze ausdrtcklich eine Anhebung des Familienzuschlags sowie
Veranderungen im Beihilferecht. Aulerdem verweist das Bundesverfassungsgericht
in Anlehnung an das frihere Ortszuschlagsrecht auf die Moglichkeit einer regionalen
Differenzierung der Besoldung, um regional unterschiedlichen Wohnkosten Rech-
nung tragen zu konnen.

Darlber hinaus kann der Besoldungsgesetzgeber die Besoldungsstruktur insgesamt
Uberarbeiten, soweit er dabei ein schllissiges Gesamtkonzept verfolgt. Hierzu gehort
beispielsweise auch der Wegfall niedrigster Besoldungsgruppen, worauf spater noch
einzugehen sein wird.

b) Das Familienmodell des Bundesverfassungsgerichts

Im Zentrum der beiden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai
2020 steht die den Alimentationsgedanken pragende sogenannte Alleinverdienerfa-
milie. Hierzu fuhrt das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung 2 BvL 4/18
Rdn. 47 aus, mangels gegenteiliger Anhaltspunkte sei nach wie vor davon auszuge-
hen, dass die Besoldungsgesetzgeber das Grundgehalt von vornherein so bemes-
sen, dass — zusammen mit den Familienzuschlagen fir den Ehepartner und die ers-
ten beiden Kinder — eine bis zu vierkopfige Familie amtsangemessen unterhalten
werden koénne, sodass es einer gesonderten Prifung der Besoldung mit Blick auf die
Kinderzahl (erst) ab dem dritten Kind bedurfe. Die vierkopfige Alleinverdienerfamilie
sei demnach eine aus der bisherigen Besoldungspraxis abgeleitete Bezugsgrolie,
nicht Leitbild der Beamtenbesoldung.

Erganzend dazu heil’t es in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Fa-
milien mit mehr als zwei Kindern (2 BvL 6/17), das Gericht verlange gerade keine
Besserstellung der Kinder von Beamtinnen und Beamten. Der Gesetzgeber ware
nicht gehindert, den Bedurfnissen von kinderreichen Familien generell in einer Weise
Rechnung zu tragen, die jegliche Besserstellung von Beamtinnen und Beamten ge-
genuber anderen Erwerbstatigen vermeidet (Rdn. 36 der Entscheidung).

Dass bei der Berechnung des fur alle Besoldungsgruppen gleich hohen Mindest-
mehrbetrags fur Kinder davon ausgegangen werde, dass der Richter oder Beamte
die Familie allein unterhalte, sei ein aus der bisherigen Besoldungspraxis und der zu
ihr ergangenen Rechtsprechung abgeleiteter Kontrollmafistab. Es handele sich nicht
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um ein Abbild der Wirklichkeit oder das vom Bundesverfassungsgericht befurwortete
Leitbild der Beamtenbesoldung, sondern um eine Bezugsgrolle, die eine spezifische
Funktion bei der Bemessung der Untergrenze der Familienalimentation erfulle. Sie
stelle sicher, dass der Familie fir das dritte und jedes weitere Kind der am Grundsi-
cherungsniveau orientierte Mindestmehrbetrag auch dann zur Verfigung stehe,
wenn der andere Elternteil gar nichts zum Familieneinkommen beisteuern konne,
etwa weil Kinder mit Behinderung oder betagte Grol3eltern dauernder Pflege bedurf-
ten oder er selbst dauerhaft arbeitsunfahig erkrankt oder gar verstorben sei (Rand-
nummer 37 der Entscheidung).

c) Fortentwicklungsgebot des Art. 33 Absatz 5 GG

FUr die Feststellung der Handlungsoptionen des Gesetzgebers zur Herstellung einer
verfassungsgemalien Besoldung ist auRerdem das Fortentwicklungsgebot des Arti-
kels 33 Absatz 5 GG zu beachten. Nach dieser Verfassungsbestimmung ist das
Recht des offentlichen Dienstes unter Berucksichtigung der hergebrachten Grunds-
atze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln.

Nach standiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts werden die herge-
brachten Grundsatze des Berufsbeamtentums durch Art. 33 Absatz 5 GG nicht um
ihrer selbst willen geschutzt. In der Formulierung ,Berlcksichtigung® ist danach viel-
mehr eine Entwicklungsoffenheit angelegt, die den Gesetzgeber in die Lage versetzt,
die Ausgestaltung des Dienstrechts den jeweiligen Entwicklungen der Staatlichkeit
anzupassen und das Beamtenrecht damit ,in die Zeit zu stellen®. Die Strukturent-
scheidung des Artikels 33 Absatz 5 GG belasse daher ausreichend Raum, die ge-
schichtlich gewachsene Institution in den Rahmen unseres heutigen Staatslebens
einzufugen und den Funktionen anzupassen, die das Grundgesetz dem offentlichen
Dienst zuschreibe, so das Bundesverfassungsgericht weiter (BVerfGE 117, 330,
348). Veranderungen verstielden daher nur dann gegen Art. 33 Absatz 5 GG, wenn
sie nicht als Fortentwicklung des Beamtenrechts eingestuft werden konnten, sondern
in einen Kernbestand von Strukturprinzipien eingreifen wirden. Das Grundgesetz er-
laube daher eine stete Fortentwicklung, die das Beamtenrecht in seinen einzelnen
Auspragungen den veranderten Umstanden anpasse, so das Gericht (a. a. O., Seite
349).

d) Bisherige Entwicklung des Familienmodells

Die vom Bundesverfassungsgericht aus der bisherigen Besoldungspraxis abgeleitete
Alimentation fur eine vierkopfige Alleinverdienerfamilie beruht auf den hergebrachten
Grundsatzen des Berufsbeamtentums. Die hergebrachten Grundsatze des Berufsbe-

amtentums im Sinne des Artikels 33 Absatz 5 GG beinhalten einen Kernbestand von
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Strukturprinzipien, die allgemein oder doch ganz uberwiegend wahrend eines lange-
ren, traditionsbildenden Zeitraums, mindestens unter der Reichsverfassung von Wei-
mar, als verbindlich anerkannt und gewahrt worden sind (BVerfGE 117, 372, 379).
Grundséatze, die sich erst nach 1949 entwickelt haben, fallen daher nicht unter die
von Art. 33 Absatz 5 GG garantierten hergebrachten Grundsatze (BVerfGE 58,77).

aa) Ruckblick: Die Entwicklung des besoldungsrechtlichen Familienmodells seit der
Weimarer Republik

Im Besoldungsrecht der ,Kaiserzeit* (z. B. Besoldungsgesetz von 1909) wurde zu-
nachst nicht nach den Familienverhaltnissen differenziert. Ledige und verheiratete
Beamte erhielten einen Wohngeldzuschuss, der aber nicht naher auf die Familienver-
haltnisse einging und fur Ledige und verheiratete Beamte gleichermal3en gezahlt
wurde.

Erst unter der Weimarer Reichsverfassung erhielten die Beamten nach dem Besol-
dungsgesetz von 1920 neben dem Grundgehalt einen gehaltsabhangigen Ortszu-
schlag, der nach funf Ortsklassen gegliedert war, ferner einen Kinderzuschlag fur je-
des Kind. Eine Differenzierung der Besoldung nach verheirateten oder nichtverheira-
teten Beamten gab es nicht. Zugleich existierte eine Sonderregelung flir verheiratete
weibliche Beamte. Sie erhielten den Ortszuschlag zur Halfte. Die Zuschlage fur ge-
meinsame Kinder wurden ihnen nur gewahrt, wenn der Ehemann bei Berucksichti-
gung seiner sonstigen Verpflichtungen aulerstande war, ohne Gefahrdung des stan-
desgemalien Unterhalts der Familie diese zu unterhalten.

Das Besoldungsgesetz vom 16. Dezember 1927 ersetzte den Ortszuschlag durch ei-
nen nach Ortsklassen gegliederten Wohngeldzuschuss. Die Kinderzuschlage blieben
erhalten. Gleiches gilt fur die Regelung Uber die Zuschlage fur gemeinsame Kinder
fur weibliche Beamte. In Bezug auf den Wohngeldzuschuss gab es eine Verschlech-
terung bei der Rechtsstellung weiblicher Beamter. Sie erhielten zwar den Wohngeld-
zuschuss grundsatzlich zur Halfte. Allerdings erhielten sie keinen Wohngeldzu-
schuss, wenn der Ehemann Beamter oder Angestellter des Reichs, eines Landes, ei-
ner Gemeinde oder einer sonstigen Korperschaft des offentlichen Rechts war.

Das zum 1. April 1957 in Kraft getretene Bundesbesoldungsgesetz I6ste das Reichs-
gesetz von 1927 ab. Neben dem Grundgehalt wurde unter anderem ein Ortszuschlag
und ein Kinderzuschlag gewahrt. Die Hohe des Ortszuschlags richtete sich nach der

Tarifklasse, der die Besoldungsgruppe des Beamten zugeteilt war, ferner nach der
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Ortsklasse des dienstlichen Wohnsitzes und nach der Stufe, die den Familienverhalt-
nissen des Beamten entsprach. Zur Stufe 1 des Ortszuschlags gehorten die ledigen
Beamten, zur Stufe 2 — soweit kein Kinderzuschlag zu gewahren war — verheiratete
Beamte, verwitwete und geschiedene Beamte sowie ledige Beamte, die das 40. Le-
bensjahr vollendet hatten und andere ledige Beamte, die hilfsbedurftigen Personen
Unterstltzung zu leisten hatten. Die Zugehorigkeit zu den folgenden Stufen richtete
sich nach der Zahl der Kinder, fur die ein Kinderzuschlag gewahrt wurde.

Mit Rechtsanderung vom 1.1.1973 fiel die regionale Differenzierung beim Ortszu-
schlag weg. Seit 1975 orientierte sich der Ortszuschlag nur noch an den Familienver-
haltnissen und der Dienstaltersstufe. Mit dem Gesetz zur Reform des 6ffentlichen
Dienstrechts vom 24.2.1997 wurde der Ortszuschlag in Familienzuschlag umbenannt
und es wurden die Anspruchsvoraussetzungen neu strukturiert. Ledige Beamte ohne
Unterhaltsverpflichtungen gegentber Dritten waren seither vom Familienzuschlag
ausgenommen.

bb) Der Gleichklang mit den eherechtlichen Regelungen des Burgerlichen Gesetz-
buchs

Das Blurgerliche Gesetzbuch vom 18.8.1896, in Kraft getreten zum 1.1.1900, be-
stimmte zu den Wirkungen der Ehe unter anderem, dass dem Mann die Entschei-
dung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten
zustand (§ 1354 BGB), wahrend die Frau berechtigt und verpflichtet war, das ge-
meinschaftliche Hauswesen zu leiten (§ 1356 BGB). Nach § 1360 hatte der Mann der
Frau nach Maldgabe seiner Lebensstellung, seines Vermogens und seiner Erwerbs-
fahigkeit Unterhalt zu gewahren. Nur in dem Sonderfall, dass der Mann auf3erstande
war, sich selbst zu unterhalten, war die Frau ihrerseits verpflichtet, dem Mann Unter-
halt zu gewahren. Es gab keine gleichgewichtigen wechselseitigen Unterhaltsver-
pflichtungen der Eheleute, vielmehr war das eheliche Grundmodell ein (finanzielles)
Unterhaltsverhaltnis in Gestalt einer einseitigen Verpflichtung des Mannes der Frau
gegenuber. Diese eherechtliche Rechtslage blieb bis zum Inkrafttreten des Gesetzes
Uber die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des burgerlichen
Rechts zum 1. Juli 1958 unverandert.

Das zum 1. Juli 1958 in Kraft getretene Gleichberechtigungsgesetz brachte eine
Reihe von Verbesserungen, hielt aber weiter an dem Grundmodell der sogenannten
Hausfrauenehe fest. So wurde das Letztentscheidungsrecht des Ehemannes in allen
Eheangelegenheiten gestrichen, ebenso das Recht des Ehemannes, ein Dienstver-
haltnis seiner Ehefrau fristlos zu kiindigen. AuRerdem wurde eine den Pflichten des
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Mannes gleichrangige Rechtspflicht der Ehefrau begriindet, durch Arbeit und Vermo-
gen die Familie angemessen zu unterhalten (§ 1360 BGB). Zur Rollenverteilung be-
stimmte § 1356 BGB, dass die Frau den Haushalt in eigener Verantwortung fuhrt. Zu-
gleich war sie berechtigt, erwerbstatig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe
und Familie vereinbar war. Das Modell der Hausfrauenehe war in § 1360 BGB mit
der Formulierung installiert, dass die Frau ihre Verpflichtung, durch Arbeit zum Unter-
halt der Familie beizutragen, in der Regel durch die Fihrung des Haushalts erflllt. Zu
einer Erwerbstatigkeit war sie nur verpflichtet, soweit die Arbeitskraft des Mannes
und die Einkiinfte der Ehegatten zum Unterhalt der Familie nicht ausreichten.

Erst mit der Reform des Ehe- und Familienrechts im Jahr 1977 hat sich das BGB von
dem Leitbild der Hausfrauenehe verabschiedet, ohne ein anderes Leitbild an seine
Stelle zu setzen. Die Eheleute entscheiden nach der Leitvorstellung des BGB seither
autonom Uber die Aufgabenverteilung in der Ehe und den Umfang der Erwerbstatig-
keit. § 1356 BGB bestimmt dazu, dass die Ehegatten die Haushaltsfuhrung im ge-
genseitigen Einvernehmen regeln. Ist die Haushaltsfuhrung einem der Ehegatten
Uberlassen, so leitet dieser den Haushalt in eigener Verantwortung. Anknupfend hie-
ran heifdt es in § 1360 BGB im Anschluss an die wechselseitige Verpflichtung, durch
Arbeit und Vermdgen zum Familienunterhalt beizutragen, dass die Verpflichtung,
durch Arbeit zum Unterhalt der Familie beizutragen, in dem Fall, dass einem Ehegat-
ten die Haushaltsflhrung Uberlassen worden ist, dann in der Regel durch die Flh-
rung des Haushalts auch erfullt wird.

e) Modifikation des Familienmodells

Vergleicht man die Entwicklung des Besoldungsrechts mit der Entwicklung des Zivil-
rechts, so ist zusammenfassend festzustellen, dass die besoldungsrechtlichen Rege-
lungen bis zum Inkrafttreten des Gleichberechtigungsgesetzes von 1958 ein Spiegel-
bild der zivilrechtlichen ehe- und familienrechtlichen Bestimmungen des burgerlichen
Rechts gewesen sind. FUr den Zeitraum danach ist dagegen eine Auseinanderent-
wicklung beider Rechtsbereiche festzustellen. Zwar entsprach die besoldungsrechtli-
che Grundannahme, dass von einer Alleinverdienerfamilie mit zwei Kindern auszuge-
hen war, durchaus noch dem im Burgerlichen Gesetzbuch angelegten Regelmodell
der Hausfrauenehe. Gleichwohl hatte nach dem Inkraftireten des Gleichberechti-
gungsgesetzes ebenfalls schon das davon abweichende Modell der gemeinsamen
Verpflichtung beider Eheleute zur Sicherung des Familienunterhalts durch eine diffe-
renzierende Regelung Uber den Familienzuschlag zu den unterschiedlichen Fallkons-
tellationen der Erwerbstatigkeit der Eheleute in das Besoldungsrecht aufgenommen
werden konnen. Das ist unterblieben.

35

36 von 69



Mit der Reform des Ehe- und Familienrechts im Jahr 1977 hat sich das Besoldungs-
recht dann vollstandig von den Regelungen der §§ 1356 und 1360 BGB abgekoppelt.
Es ist zum damaligen Zeitpunkt und danach versaumt worden, das in das BGB auf-
genommene Grundmodell, dass beide Eheleute die gemeinschaftliche Verpflichtung
zum Familienunterhalt haben, als Besoldungsgrundmodell in das Besoldungsrecht zu
ubernehmen.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2020 geben Anlass, das noch
aus der Zeit der Weimarer Verfassung stammende Modell der Alleinverdienerehe in
Ubereinstimmung mit der jetzigen Regelung der §§ 1356 und 1360 BGB um Rege-
lungen zu erganzen, die der beiderseitigen Verpflichtung der Eheleute zum Unterhalt
der Familie Rechnung tragen. Besoldungsrechtliche Differenzierungen, die den un-
terschiedlichen Familienkonstellationen, namlich einerseits der klassischen Alleinver-
dienerfamilie und andererseits der gemeinsamen Berufstatigkeit von Mann und Frau
gerecht werden, liegen angesichts der gesellschaftlichen Veranderungen der letzten
Jahrzehnte in Gestalt der Uberwiegenden Berufstatigkeit der Frauen deshalb nahe.

aa) Entwicklung der Berufstatigkeit der Frauen

Das mit dem Gleichberechtigungsgesetz von 1958 in das Burgerliche Gesetzbuch
eingefugte Grundmodell der sogenannten Hausfrauenehe deckte sich mit den gesell-
schaftlichen Gegebenheiten der damaligen Zeit. Zwar war die Berufsausbildung und
Berufsausubung vor der EheschlieBung der Regelfall, doch mit der Eheschliel3ung
und Familiengrindung zog sich ein groRer Teil der Frauen aus dem Erwerbsleben
zuruck und dies meistens auf Dauer, zumal es auch an Angeboten und der Bereit-
schaft fehlte, den Frauen nach der Kinderphase den Wiedereinstieg in das Berufsle-
ben zu ermdglichen oder zu erleichtern. Dies anderte sich in den folgenden Jahr-
zehnten grundlegend. Wahrend die Erwerbsquote verheirateter Frauen im Jahr 1950
noch 26 % betragen hatte, verdoppelte sie sich bis zum Jahr 1980 nahezu auf 48 %.
Heute betragt die Erwerbsquote von Frauen 76,9 %, die der Manner 83,2 % (2020).
Die Erwerbstatigkeit von Frauen ist damit heute der Regelfall und dies unabhangig
vom Familienstand und der Familiensituation. Die Grindung einer Familie fuhrt zwar
zu einer vorUbergehenden Verminderung der Erwerbstatigkeit der Frauen insbeson-
dere in Gestalt von Teilzeitbeschaftigung. Zugleich belegen die Statistiken aber auch,
dass die Erwerbsquote der Frauen in den spateren Berufsjahren, wenn die Kinderbe-
treuung entfallt oder sich der Betreuungsaufwand durch das Alter der Kinder vermin-
dert, sich nahezu wieder auf das Niveau vor der Familiengrindung einpendelt.

bb) Veranderungen der gesellschaftlichen Malistabe durch die Berufstatigkeit der
Frauen
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Die Veranderungen im Erwerbsverhalten der Frauen haben den Gesetzgeber veran-
lasst, eine Reihe von Regelungen zu treffen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie ermoglichen und erleichtern sollen. Hierzu zahlen als wesentliche Bausteine der
Anspruch auf Kinderbetreuung, die Einfiihrung der Teilzeitbeschaftigung und der Fa-
milienpflegezeit ebenso wie in jingster Zeit die Ausweitung besonderer Arbeitsfor-
men wie das mobile Arbeiten oder das Arbeiten im Home-Office. Die sich hieraus er-
gebenden Handlungsoptionen kdnnen von Mannern und Frauen gleichermal3en ge-
nutzt werden und belegen die gesellschaftliche Veranderung, die sich durch die vom
Gesetzgeber geforderte gleichrangige Erwerbstatigkeit von Mannern und Frauen er-
geben hat. Nutzen Manner diese Optionen, dann tun sie es, um den Ehefrauen die
Fortflhrung der Berufstatigkeit trotz der Belastung mit familiaren Pflichten zu ermogli-
chen und selbst einen Anteil der familiaren Pflichten zu tbernehmen.

cc) Regelungen im Beamtenrecht

Im Spiegel dieser gesellschaftlichen Veranderungen hat der Gesetzgeber auch im
Beamtenrecht vergleichbare Regelungen wie aulerhalb des Beamtenrechts erlas-
sen, indem er die Teilzeitbeschaftigung und die Familienpflegezeit eingeflhrt und
weitreichende Flexibilisierungen in Bezug auf mobiles Arbeiten und Arbeiten im
Home-Office ermdglicht hat. Inzwischen wirbt die 6ffentliche Hand bei der Personal-
rekrutierung gezielt mit der besonders guten Vereinbarkeit der Verpflichtungen aus
Familie und Beruf und spricht damit Manner und Frauen gleichermalien an, was
auch durch Befragungen neu eingestellter Beamtinnen und Beamten nach den Moti-
ven zum Eintritt in den o6ffentlichen Dienst bestatigt wird.

dd) Berucksichtigung des Ehegatteneinkommens als Weiterentwicklung des Besol-
dungsrechts

Angesichts des durch die Berufstatigkeit der Frauen ausgelosten gesellschaftlichen
Wandels ist es geboten, dass durch die Erwerbstatigkeit beider Eheleute erzielte Ein-
kommen im Zusammenhang mit der Prifung der Auskdmmlichkeit der Alimentation
jedenfalls insoweit zu berticksichtigen, als es um die beide Eheleute treffenden Un-
terhaltsverpflichtungen gegeniber den gemeinsamen Kindern geht. Dies ergibt sich
aus folgenden Uberlegungen:

Der hergebrachte Grundsatz des Berufsbeamtentums, wonach die Alimentation so
zu bemessen ist, dass sie fur eine Alleinverdienerfamilie auskdommlich ist, wird durch
die Berucksichtigung des Ehegatteneinkommens jedenfalls in Bezug auf die Unter-
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haltsverpflichtungen gegentber den Kindern nicht in Frage gestellt. Denn ein Ehegat-
teneinkommen kann nur dort bertcksichtigt werden, wo es Uberhaupt vorhanden ist.
Soweit also nur ein Einkommen vorhanden ist, weil dem anderen Ehegatten die
Haushaltsfihrung Uberantwortet ist (§ 1360 BGB), bleibt es fiir die Bemessung der
Auskdmmlichkeit der Alimentation bei den vom Bundesverfassungsgericht entwickel-
ten Grundsatzen.

Ist hingegen ein zweites Einkommen vorhanden, kann dieses fur die Ermittlung der
Auskdmmlichkeit der Alimentation in Bezug auf die Kosten, die durch Kinder entste-
hen, berlcksichtigt werden. Dies ergibt sich zunachst aus der zivilrechtlichen Rege-
lung des § 1360 BGB, der seit der Reform des Ehe- und Familienrechts im Jahr 1977
eine uneingeschrankte Unterhaltspflicht beider Ehegatten gegentber der Familie be-
grundet. Erst durch diese Rechtsanderung ist die Gleichrangigkeit der Verpflichtun-
gen beider Ehegatten gegenuber der Familie hergestellt worden. Darin liegt ein we-
sentlicher Unterschied zur familienrechtlichen Rechtslage zur Zeit der Weimarer Re-
publik, als es —wie ausgefuhrt — zivilrechtlich nur eine nachgelagerte Unterhaltsver-
pflichtung der Ehefrau gegeniber dem Ehemann gegeben hat. Mit der Berucksichti-
gung des gesamten Familieneinkommens in Bezug auf die Alimentationsverpflichtun-
gen gegenuber der Familie kann somit ein Beitrag daflr geleistet werden, das Recht
entsprechend der weiter oben erwahnten Formulierung des Bundesverfassungsge-
richts ,in die Zeit zu stellen®.

Zugleich wird durch die Berlcksichtigung des Familieneinkommens in Bezug auf die
Unterhaltsverpflichtungen gegentber der Familie die spatestens mit der Reform des
Ehe- und Familienrechts im Jahr 1977 verloren gegangene Parallelitat zwischen den
Unterhaltsverpflichtungen aus den zivilrechtlichen Bestimmungen Uber die Ehe und
der beamtenrechtlichen Alimentation wiederhergestellt. Diese Parallelitat hat Uber ei-
nen Zeitraum von mehr als 50 Jahren, namlich seit der erstmaligen Berucksichtigung
von Familienkomponenten im Besoldungsrecht im Jahr 1920 bis zu der Zivilrechtsre-
form im Jahr 1977, mit der erst die sogenannte Hausfrauenehe juristisch abgeschafft
worden ist, bestanden. Es lasst sich deshalb gut vertreten, als hergebrachten Grund-
satz des Berufsbeamtentums nicht nur die besoldungsrechtliche Alleinverdienerfami-
lie, sondern zugleich die Ubereinstimmung zwischen besoldungsrechtlichen Regelun-
gen zur Familienalimentation und familienrechtlichen Bestimmungen zu bewerten.

Die Berucksichtigung des Familieneinkommens im Kontext der Alimentation bei Vor-
handensein von Kindern ist auch geboten, um dem verfassungsrechtlichen Grund-
satz der Einheit der Rechtsordnung zu genltgen. Wie spater noch naher auszufihren
sein wird, flieen namlich in die Ermittlung der sozialrechtlichen Grundsicherung

Komponenten ein, die ihren Entstehungsgrund in dem Wertewandel haben, der
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durch die Berufstatigkeit von Frauen mit Kindern eingetreten ist. Beispielsweise dur-
fen seit dem 1. August 2019 von Grundsicherungsempfangerinnen und -empfangern
keine Beitrage mehr fur die Forderung von Kindern in Tageseinrichtungen erhoben
werden. Den Bedarf zur Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen hat es in friheren
Jahrzehnten, als die Alleinverdienerfamilie noch das weit Uberwiegend praktizierte
Familienmodell gewesen ist, Uberhaupt nicht gegeben. Er ist erst entstanden durch
die weitgehende Berufstatigkeit beider Ehegatten und die daraus abgeleitete (und er-
fullte) politische Forderung, durch die Schaffung solcher Tageseinrichtungen eine
bessere Vereinbarkeit von beruflichen und familidren Verpflichtungen zu ermaogli-
chen.

Diese soziale Verbesserung fur Grundsicherungsempfangerinnen und -empfanger ist
aber wegen des vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Abstandsgebots der
Alimentation von mindestens 15 % zur Grundsicherung in die Ermittlung der Min-
destalimentation einzurechnen. Es ware aber fur die Ermittlung der Mindestalimenta-
tion ein kaum zu vermittelndes Ergebnis, die durch die Beitrage fur die Kinderbetreu-
ung entstehenden zusatzlichen Kosten in die Vergleichsrechnung fur die Mindestali-
mentation einzurechnen, zugleich aber die durch die Kinderbetreuung erst ermog-
lichte Berufstatigkeit und das dabei erzielte zusatzliche Einkommen unberlcksichtigt
zu lassen.

Die Berucksichtigung des Familieneinkommens bei der Bestimmung der Alimentation
fur Familien mit Kindern steht auch nicht im Widerspruch zur Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts. Denn das Bundesverfassungsgericht hat sich in seinen
bisherigen Entscheidungen nur mit dem bisherigen Status quo, also den jetzigen Re-
gelungen zur Besoldung befasst, und diese differenzieren bisher nicht zwischen den
verschiedenen Familiensituationen. Die schon weiter oben erwahnte Bewertung
durch das Bundesverfassungsgericht (2 BvL 4/18 Rdn. 47), dass fur die Besoldungs-
gesetzgeber die vierkdpfige Alleinverdienerfamilie der Malstab flr die Alimentation
ist, stutzt sich ausdrucklich auf die bisherigen besoldungsrechtlichen Regelungen.
Zugleich betont das Bundesverfassungsgericht in diesem Kontext, dass die vier-
kopfige Alleinverdienerfamilie eine aus der bisherigen Besoldungspraxis abgeleitete
BezugsgroRe, nicht hingegen das Leitbild der Beamtenbesoldung ist.

Ebenso lasst sich der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Familien mit
mehr als zwei Kindern (2 BvL 6/17) entnehmen, dass das Besoldungsrecht offen ist
fur eine Weiterentwicklung, die die veranderte Lebenswirklichkeit in Gestalt der Be-
rufstatigkeit beider Elternteile aufgreift. Nichts anderes besagt die Formulierung, dass
die Annahme, dass der Beamte die Familie allein unterhalte, ein aus der bisherigen
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Besoldungspraxis abgeleiteter Kontrolimal3stab, nicht hingegen ein Abbild der Wirk-
lichkeit ist oder gar ein Leitbild, das das Bundesverfassungsgericht befirworten
wurde (Rd. 37 der Entscheidung). Das Bundesverfassungsgericht sieht in der Allein-
verdienerfamilie die BezugsgréfRe, um daraus die Anforderungen an die Alimentation
fur Familien mit mehr als zwei Kindern abzuleiten. Es handelt sich also um nicht
mehr und nicht weniger als eine Grundannahme, die erforderlich ist, um darauf auf-
bauend Uberhaupt ein konkretes rechnerisches Ergebnis Uber einen eventuellen
Fehlbetrag ableiten zu kdnnen. Eine weitergehende Bedeutung kommt diesem Pas-
sus der Entscheidung nicht zu.

f) Schlussfolgerungen

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts einer Weiterentwicklung des Alimentationsmodells, die die gesell-
schaftliche Veranderung in Gestalt der weitgehenden Berufstatigkeit beider Ehepart-
ner aufgreift, nicht entgegensteht. Sie ist vielmehr sogar geboten, um das Beamten-
recht wie vom Bundesverfassungsgericht befurwortet ,in die Zeit zu stellen” und da-
mit zugleich zukunftsfahig zu machen.

Der Gesetzesentwurf greift diese Option auf, indem er fur die Ermittlung der notwen-
digen Alimentation fur Familien mit Kindern sowohl in Bezug auf den Abstand zur
Grundsicherung als auch in Bezug auf den Mehrbedarf bei Familien mit mehr als
zwei Kindern die jeweilige Einkommenssituation bericksichtigt, also danach differen-
ziert, ob es im konkreten Einzelfall um eine Alleinverdienerfamilie oder um eine Fami-
lie mit zwei Einkommen geht.

Diese Differenzierung ist auch deshalb geboten, um kaum mehr zu vermitteinde Ver-
werfungen innerhalb des Besoldungssystems insgesamt, aber auch im Verhaltnis zu
den Tarifbeschaftigten zu vermeiden. Denn aul3erhalb des beamtenrechtlichen Be-
soldungsrechts spielt die jeweilige Familiensituation fir die Bezahlung Uberhaupt
keine Rolle. Wie weiter oben unter Ziffer 1 ausgeflhrt, ist der nach den Entscheidun-
gen des Bundesverfassungsgerichts notwendige Korrekturbedarf bei der Alimenta-
tion von Beamtinnen und Beamten mit Familie und Kindern erheblich, obwohl schon
nach gegenwartigem Recht Uber die Familienzuschldge Gehaltskomponenten be-
trachtlichen Umfangs gewahrt werden, die es wie gesagt aulRerhalb des Beamten-
rechts nicht gibt. Ein Ausgleich des Fehlbetrags in der Alimentation nach den Mal3-
staben des Bundesverfassungsgerichts muss zwangslaufig zu Spannungen inner-
halb der Beamtenschaft insgesamt als auch insbesondere im Verhaltnis zu den Tarif-
beschaftigten fihren, weil die Hohe der Zuschlage, deren einziges Anknupfungs-
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merkmal das Vorhandensein von Kindern ist, schwerlich zu vermitteln ist. Denn au-
Rerhalb des Beamtenrechts wird die personliche Entscheidung fir Kinder und die da-
mit einhergehenden finanziellen Belastungen dem Bereich der Privatsphare zugeord-
net.

Der Gesetzesentwurf beschrankt sich nicht darauf, das Familieneinkommen bei der
Ermittlung der notwendigen Alimentation zu berlcksichtigen. Vielmehr setzt die Lo-
sung des verfassungsrechtlichen Alimentationsproblems auf eine Kombination ver-
schiedener Bausteine, die das Bundesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen
vom 4. Mai 2020 genannt hat.

4. Die einzelnen Bausteine des Gesetzentwurfs
a) Anhebung des Einstiegsamtes auf BesGr. A 6, St. 2

Die Konkretisierung der Anforderungen zur Ermittlung des Mindestabstands zur
Grundsicherung durch das Bundesverfassungsgericht haben ein grundsatzliches
Problem offenkundig werden lassen, dass der Besoldungsgesetzgeber bisher in sei-
nen Auswirkungen nicht vollstandig erfasst hat. Der allgemeine Lebensstandard und
damit einhergehend die Anspriiche, die im Bereich der Grundsicherung entstanden
sind, sind in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter gestiegen. Neue Kompo-
nenten, die es frlher nicht gegeben hat, sind hinzugetreten. Beispielhaft zu nennen
sind die Erwartungen an die Kinderbetreuung und in Bezug auf Bildung und Teil-
habe. In den letzten Jahren ist ein starker Anstieg der Wohnkosten hinzugekommen.

Fir den einfachen Dienst hat diese Entwicklung in Bezug auf die Besoldung zu einer
Schieflage gefuhrt, die einen strukturellen Eingriff in das Besoldungsgefiuge erforder-
lich macht. Soweit Kinder vorhanden sind, ist die Besoldung in den ersten Erfah-
rungsstufen in den noch vorhandenen Besoldungsgruppen A 5 und A 6 nicht mehr
ausreichend, um den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf
die Alimentation zu genugen. Deshalb soll das erste Einstiegsgangsamt der Lauf-
bahngruppe 1 von der Besoldungsgruppe A 5 auf die Besoldungsgruppe A 6 ange-
hoben werden, wobei gleichzeitig die in den unteren Besoldungsgruppen bis A 7
nach der Besoldungstabelle bisher noch vorgesehene erste Erfahrungsstufe entfallen
soll. Damit einhergehend ist die Ausbringung eines neuen Beférderungsamtes in A7
geboten, um einen leistungsorientierten Laufbahncharakter zu gewahrleisten. Als
Folge wird das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 nunmehr generell mindes-
tens nach A 7 ausgewiesen. Dies folgt der bereits in den Vorjahren fur den Uberwie-
genden Teil der Laufbahnen vollzogenen Hebung nach A 7 oder A 8.
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Diese Korrektur fugt sichin den Kontext anderer schon durch frihere Gesetzesvor-
haben umgesetzte Besoldungsverbesserungen ein, mit denen zugleich ein Beitrag
zur Attraktivitatssteigerung des Beamtentums geleistet worden ist. Zu nennen sind
hier

- die Anhebung von Einstiegsamtern/Amtern, insbes.

- Stufenweise Hebung des Grundschullehramts von A 12 nach A 13 bis 2025
- Anhebung unterstes Amt nach A 5 zum 1.1.2021
- Anhebung der zweiten Einstiegsamter nach A 7 (z.B. Allgemeine Verwaltung
und Steuerverwaltung) oder A 8 (Polizei und Justizvollzug),
- strukturelle lineare Erhdhungen (zuséatzlich zu jahrlichen Linearanpassungen) um
0,4 % in 2021 und 0,6 % in 2022,

- Erhéhung der Grundgehalter in den Einstiegsstufen um 3 % zum 1.1.2021 sowie

- Mdglichkeiten der Bezigeumwandlung fur Fahrradleasing, Bezuschussung von
Jobtickets u.a.

b) Erhéhung des kindbezogenen Familienzuschlags um 40 €

Als weitere Komponente wird der Familienzuschlag fir alle Kinder und unabhangig
davon, ob die Familienkonstellation der Alleinverdienerfamilie oder des Mitverdiens-
tes beider Ehegatten vorliegt, monatlich um 40 € pro Kind erhéht. Diese Erhéhung ist
unabhangig von der jeweiligen Familienkonstellation sachgerecht, um den gestiege-
nen Ansprichen, auf die bereits unter a) hingewiesen worden ist, gerecht zu werden.
Die Alimentation von Familien mit Kindern verbessert sich damit ein Stuck weit, wo-
bei diese Verbesserung aus Griunden der Gleichbehandlung allen Beamtinnen und
Beamten mit Kindern unabhangig von der jeweiligen Besoldungsgruppe zu Gute
kommt. Denn die Kosten fur Kinder treffen alle Beamtinnen und Beamten unabhan-
gig von der Besoldungsgruppe in gleicher Weise.

Als weiterer Baustein vermindert diese Erhdhung zugleich den durch die Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2020 entstandenen Alimentati-
onsfehlbetrag zur Gewahrleistung des Abstands zur Grundsicherung und zur Ge-
wabhrleistung einer ausreichenden Alimentation fir Familien mit mehr als zwei Kin-
dern.

c) Anpassung des Beihilfebemessungssatzes

Der Hinweis des Bundesverfassungsgerichts auf mogliche Veranderungen des Bei-
hilferechts als Komponente zur Gewahrleistung einer ausreichenden Alimentation
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von Familien mit Kindern soll ebenfalls aufgegriffen werden. Deshalb soll der Beihilfe-
bemessungssatz flur krankheitsbedingte Aufwendungen bei Familien mit zwei oder
mehr Kindern fur den Ehegatten des Beihilfeberechtigten von 70 % auf 90 % erhoht
werden. Die in Bezug auf die Beihilfeberechtigung fir Ehegatten des Beihilfeberech-
tigten bestehenden rechtlichen Regelungen bleiben im Ubrigen unverandert. Hier-
durch verbessert sich die Einkommenssituation von Familien in der Familienkonstel-
lation der Alleinverdienerfamilie betrachtlich, weil die in die Vergleichsrechnung zur
Feststellung des Abstands zur Grundsicherung einzuberechnenden Kosten fur die
private Krankenversicherung entsprechend sinken. Auf Einzelheiten zu den Wirkun-
gen wird spater bei der Begrindung der Einzelmalinahmen eingegangen.

Darlber hinaus wird bei Familien mit mehr als zwei Kindern der Beihilfebemessungs-
satz fur krankheitsbedingte Aufwendungen fur die Kinder von bisher 80 % auf 90 %
erhoht, und zwar dann fir alle Kinder dieser Familie, solange und soweit eine Unter-
haltsverpflichtung gegenlber den Kindern und ein Anspruch auf den Kinderzuschlag
besteht. Auch diese MalRnahme wirkt entlastend fur Familien mit mehr als zwei Kin-
dern und vermindert den Differenzbetrag, der nach der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts von 2020 zur Alimentation von Familien mit mehr als zwei Kin-
dern auszugleichen ist. Diese Mainahme wirkt unabhangig von der jeweiligen Famili-
ensituation, begunstigt also sowohl Alleinverdienerfamilien als auch Familien, in de-
nen zwei Einkommen zur Verfligung stehen. Auf die Einzelheiten der Wirkung dieser
Veranderung des Beihilfebemessungssatzes wird spater bei der Begrindung dieser
EinzelmalRnahme eingegangen.

d) Familienerganzungszuschlag in den unteren Besoldungsgruppen

Die vorstehend dargestellten Verbesserungen reichen fir die untersten Besoldungs-
gruppen noch nicht aus, um die nach der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts zur Wahrung des Abstands zur Grundsicherung erforderliche Alimentation si-
cherzustellen. Auf die Details zum notwendigen Ausgleich des vorhandenen Fehls
wird spater einzugehen sein. In das Besoldungsgesetz wird deshalb eine Regelung
Uber einen Familienerganzungszuschlag aufgenommen, der dann zu gewahren ist,
wenn das gemeinsame Einkommen der unterhaltspflichtigen Eheleute nicht aus-
reicht, um das fUr die Herstellung des 15-prozentigen Abstands zur Grundsicherung
notwendige Nettogehalt zu erreichen.

Der Familienerganzungszuschlag stellt eine neue Form einer bedarfsorientierten Be-
soldungskomponente zur Abgeltung besonderer Spitzenbelastungen im unteren Be-
soldungsbereich bei Familien mit bis zu zwei Kindern dar sowie fir alle Beamtinnen
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und Beamten bei mehr als zwei Kindern dar. Die Bedarfsorientierung bezieht sich da-
bei auf das Familieneinkommen in Form des Gesamtbetrags der Einkinfte im Sinne
des Einkommenssteuerrechts. Dieser Punkt stellt damit insoweit eine Abkehr von der
Alleinverdienstannahme dar.

Ein Verstol} gegen das allgemeine Abstandsgebot ergibt sich aus der in § 45 a Ab-
satz 1 vorgesehenen spezifischen familienbezogenen Leistung, die im Falle eines in
der Besoldungsgruppe tatsachlich festgestellten Erganzungsbedarfs zur Sicherung
des Abstandes zur Grundsicherung greift, nicht. Das allgemeine Abstandsgebot be-
zieht sich vorrangig auf die Ausgestaltung von Grundgehaltern. Die Frage der Einbe-
ziehung besonderer bedarfsorientierter Leistungen in der Besoldung wurde bislang
nicht entschieden. Das Bundesverfassungsgericht spricht in seiner Entscheidung
vom 4. Mai 2020 — 2 BvL 4/18 — unter Rd.Nr. 47 und 49 aber ausdrtcklich die Mog-
lichkeit an, etwa durch hohere Familienzuschlage bereits fur das erste und zweite
Kind die Besoldung starker als bisher von den tatsachlichen Lebensverhaltnissen ab-
hangig zu machen. Grundsatzlich ergibt sich aber eine Vergleichbarkeit zur Auf-
fangregelung im Beihilferecht zu Pflegefallen. In der Beamtenversorgung greift im
Ubrigen die Mindestversorgung. Es ist auch zu beriicksichtigen, dass die Regelung
zum Familienerganzungszuschlag fur die ersten zwei Kinder nur fur einen vergleichs-
weise sehr kleinen Personenkreis Uberhaupt greifen wird. Ausgehend von den Kin-
derzahlen in den in Anlage 10 angegebenen Fallgruppen ergibt sich nach Zahlen des
DLZP eine theoretische max. Betroffenheit von max. ca. 2 % der Beamtinnen und
Beamten, wobei sich die Zahl der Anspruchsberechtigten aufgrund der Einkom-
mensabhangigkeit noch deutlich verringert. Ein sich fur alle Besoldungsgruppen dar-
aus ableitender Verbesserungsbedarf ist nicht gegeben. Diesbezlglich kann auch
die vom Bundesverfassungsgerichts flr das Abstandsgebot zur Grundsicherung her-
angezogene Betrachtung eines sog. 95 Prozent-Perzentils (fur die Hohe der Wohn-
kosten) als allgemeiner Rechtsgedanke Ubertragen werden.

Damit wird die schon weiter oben dargestellte Uberlegung aufgegriffen, die jeweilige
Familiensituation zu berucksichtigen. Ist kein zweites Einkommen vorhanden, wird
Uber den Familienerganzungszuschlag sichergestellt, dass der vom Bundesverfas-
sungsgericht geforderte Mindestabstand von 15 Prozent der Besoldung zur Grundsi-
cherung im Einzelfall gewahrt wird. Ist hingegen ein zweites Einkommen in der kon-
kreten Familienkonstellation vorhanden, fliel3t dieses in die Vergleichsberechnung
zur Feststellung eines Erganzungszuschlags ein und fuhrt je nach Ergebnis dazu,
dass ein Anspruch auf den Familienerganzungszuschlag entfallt.

Auf weitere Einzelheiten wird spater bei der Begrindung dieser Einzelmallnahme
eingegangen.
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e) Familienerganzungszuschlag ab dem 3. Kind

Die weiter oben unter Buchstabe b) und c) dargestellten Malnahmen — Erhdhung
des Familienzuschlags um 40 € und die Veranderung der Beihilfebemessungssatze
— reichen fur sich genommen nicht aus, um den nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 4. Mai 2020 zur Besoldung von Familien mit mehr als zwei Kin-
dern ermittelten Fehlbetrag der Alimentation der Alleinverdienerfamilie auszuglei-
chen. Als weitere Malinahme wird deshalb auch fir diese Konstellation eine Rege-
lung Uber einen Familienerganzungszuschlag in das Gesetz eingefligt. Der kindbezo-
gene Familienzuschlag erhdht sich um den noch auszugleichenden Differenzbetrag
durch einen Familienerganzungszuschlag, soweit nur ein Einkommen zur Verfigung
steht. Tritt ein zweites Einkommen hinzu, wird der Erganzungszuschlag nur gezahlt,
soweit bestimmte Einkommensgrenzen nicht Uberschritten werden, wobei diese Ein-
kommensgrenzen nach der Anzahl der Kinder gestaffelt werden.

Auf weitere Einzelheiten zur Hohe des Familienerganzungszuschlags und zu den
Einkommensgrenzen des mitverdienenden Ehepartners wird spater bei der Einzel-
mallnahme eingegangen.

Zu weiteren Details der Begrindung wird auf die Ausfihrungen in Abschnitt B des
Gesetzentwurfs (Losung) verwiesen.

B Besonderer Teil
Zu Artikel 1 (Anderung des Besoldungsgesetzes Schleswig-Holstein)

Zu Nummer 2
Die Regelung beinhaltet die Aufnahme der nach Nummer 6 neu eingefihrten Famili-
energanzungszuschlage in den Katalog der Dienstbezuge.

Zu Nummer 3 (Einstiegsamter)

Die Regelung beinhaltet die Anhebung des ersten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 1 von A 5 nach A 6 sowie die Anhebung der in Besoldungsgruppe A 6 noch
verbliebenen zweiten Einstiegsamter der Laufbahngruppe 1 nach A 7.

Zu Nummer 4 (Bemessung des Grundgehalts)
Die Anderung beriicksichtigt die Streichung der ersten Erfahrungsstufe der Besol-
dungsordnung A in Anlage 5. Die zum Inkrafttreten des Gesetzes der Erfahrungs-

45

46 von 69



stufe 1 zugeordneten Beamtinnen und Beamten werden zum Inkrafttreten des Geset-
zes 2022 in die Erfahrungsstufe 2 Ubergeleitet.

Die ausgewiesene Erfahrungsstufe 2 bildet firr einen Ubergangszeitraum ab Inkraft-
treten des Gesetzes die zukinftige Einstiegsstufe. Eine Uberleitungsregelung fiir die
zum Inkrafttreten des Gesetzes schon der Erfahrungsstufe 2 oder hoher zugeordne-
ten Beamtinnen und Beamten ist daher entbehrlich. Im Rahmen eines zukunftigen
Gesetzgebungsvorhabens wird die Tabelle neu erstellt. Im Interesse einer zugigen
Umsetzung der materiellen Neuregelungen wird die Uberleitung in eine neu zu erstel-
lende Tabelle auf ein zukunftiges Gesetzgebungsvorhaben geschoben.

Beamtinnen und Beamte, die am Tag vor dem Inkrafttreten des Gesetzes einer hohe-
ren Erfahrungsstufe zugeordnet sind, werden betragsmaRig in die entsprechende Er-
fahrungsstufe der hoheren Besoldungsgruppe Ubergeleitet. Die bereits in der Erfah-
rungsstufe erdienten Erfahrungszeiten werden mitgenommen.

Zu Nummer 5 (Familienerganzungszuschlag)

Die Regelung berticksichtigt den neu eingefiihrten einkommensabhangigen Famili-
energanzungszuschlag. Der Zuschlag erganzt die um 40 Euro je Kind vorgesehene
allgemeine Erhohung der kinderbezogenen Familienzuschlage nach §§ 43 bis 45
(vgl. Nummer 10 zu Anlage 6) als Beitrag zur Sicherstellung der Anforderungen an
das Abstandsgebot zur sozialen Grundsicherung. Wahrend die Erhéhung des Famili-
enzuschlags um 40 Euro fir Kind auch fur die Beamtenversorgung gilt (§ 57 Absatz 1
Satz 2 SHBeamtVG), greift der Familienerganzungszuschlag nur im Bereich der Be-
soldung.

Zu Absatz 1:

Die Regelung sieht einen Zuschlag in den Fallen vor, in denen der Gesamtbetrag der
EinkUnfte einer Familie mit einem oder zwei Kindern unter dem notwendigen Abstand
von 15 Prozent zur sozialen Grundsicherung liegt. Die Zuschlage, die zur Erreichung
des Mindestabstands erforderlich sind, ergeben sich aus der neu eingefuhrten An-
lage 10, die in das SHBesG aufgenommen wird.

Die Bemessung der erforderlichen Erganzungszuschlage bertcksichtigt die in der
bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aufgezeigten Malstabe

zur Ermittlung des zu Grunde zu legenden Grundsicherungsniveaus einer vierkopfi-
gen Familie. Diese Malstabe werden auf die dreikdpfige Familie Ubertragen, da auch
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bei dem dortigen Vergleich in den unteren Besoldungsgruppen Fehlbetrage entste-
hen kénnen. Nachstehend ist die flr Schleswig-Holstein zu Grunde zu legende Me-
thodik dargestellt. Dabei ist zu berlcksichtigen, dass die Verhaltnisse fur 2022 im
Wesentlichen eine Prognose unter Fortflhrung der zum Zeitpunkt der Erstellung des
Gesetzentwurfs gegebenen Verhaltnisse erfordern.

Einhaltung des alimentationsrechtlichen Grundsicherungsniveaus

Das alimentationsrechtlich relevante Grundsicherungsniveau errechnet sich aus den
sozialrechtlichen Regelbedarfen, den Kosten der Unterkunft, den Bedarfen fur Bil-
dung und Teilhabe, den Kinderbetreuungskosten und den sogenannten ,Sozialtari-

fen”.

a) Regelbedarfe
Die zugrundeliegenden Regelbedarfe wurden durch den Bundesgesetzgeber pau-
schaliert und richten sich gemal} § 8 des Gesetzes zur Ermittlung der Regelbedarfe
nach § 28 des Zwdlften Buches Sozialgesetzbuch (SGB Xll) in Verbindung mit der
Anlage zu § 28 SGB XIl. Diese Bedarfe werden jahrlich angepasst. Fur zwei in einer
Bedarfsgemeinschaft zusammenlebende Ehegatten ist die Regelbedarfsstufe 2 ge-
maf § 20 Absatz 4 SGB Il malgeblich. Fur die Regelbedarfe der Kinder richtet sich
die Zuordnung nach dem Lebensalter. Den Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richts entsprechend wurde auf die Berechnungsweise des Existenzminimumberichts
der Bundesregierung zurlckgegriffen, der eine Gewichtung der Regelbedarfe nach
Lebensjahren vorsieht. Kinder im Alter von bis zu 6 Jahren sind dabei der Regelbe-
darfsstufe 6 zuzuordnen, entsprechend gilt fur Kinder zwischen 6 und 13 Jahren die
Regelbedarfsstufe 5 und Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren die Regelbedarfs-
stufe 4. Der gewichtete Durchschnitt bemisst sich nach der Verweildauer in der jewei-
ligen Stufe, multipliziert mit dem jeweiligen Regelbedarf, das Produkt wird dann auf
18 Lebensjahre aufgeteilt. Die angesetzten gewichteten Regelbedarfe fir eine Fami-
lie mit zwei Kindern im Jahr 2022, die auf der Fortschreibung der Werte fur 2021 ba-
sieren, sind in der Anlage 1 zur Gesetzesbegrindung aufgefuhrt. Fur das Jahr 2022
wird eine Steigerung von 3 Prozent, gerundet auf volle Euro, zugrunde gelegt. Die

Steigerung um 1 Prozent, die im 13. Existenzminimumbericht der Bundesregierung
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(Bundestagsdrucksache 19/22800) prognostiziert wird, erscheint zu gering, um die
bevorstehenden Entwicklungen im Sozialrecht nachzuvollziehen.

b) Kosten der Unterkunft und Heizkosten
Die Bedarfe fur Unterkunft und Heizung werden nach § 22 Absatz 1 Satz 1 des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) in Hohe der tatsachlichen Aufwendungen an-
erkannt, sofern diese angemessen sind. Das Bundesverfassungsgericht greift dabei
auf die statistisch ermittelten Werte der Bundesagentur fur Arbeit zurlck, die lander-
spezifische Kosten darstellen. Dabei ist das sog. ,95-Prozent-Perzentil® mafligeblich.
Diese MessgrolRe besagt, dass dieser Kostenbetrag in 95 Prozent der Falle nicht
Uberschritten wird. So werden tatsachlich anerkannte Unterkunftskosten ohne Be-
rucksichtigung statistischer Ausreifder in die Berechnung einbezogen. Die Statistik
der Bundesagentur enthalt dabei auch die 95-Prozent-Perzentil-Werte, in denen
Heizkosten mit einbezogen wurden. Bei Ubernahme dieser Werte ist ein Rickgriff auf
den jeweiligen Heizkostenspiegel nicht mehr nétig, da die Heizkosten ansonsten
doppelt berlcksichtigt wirden. Solange eine realitatsgerechte Ermittlung des alimen-
tationsrechtlichen Grundsicherungsniveaus gewahrleistet ist, steht es dem Gesetzge-

ber frei, welcher Methodik er sich zu dessen Ermittlung bedient (BVerfG 2 BvL 4/18,
Rn. 53). Der fur 2022 fortgeschriebene Perzentilwert ergibt sich aus der Anlage 1

zur Gesetzesbegrindung. Fur das Jahr 2021 wird der Wert des Jahres 2020 zu-
grunde gelegt, da die Perzentilwerte der vergangenen Jahre oftmals erst eine Veran-
derung nach 2 Jahren zeigten. Fur 2022 wird eine Erhdhung des 95-Prozent-
Perzentils um 50 Euro angenommen. Im Falle des Vergleichs der Grundsicherung
mit der Besoldung einer dreikdpfigen Familie kann der 95-Prozent-Perzentilwert nicht
als aussagekraftige GroRe herangezogen werden, da diese Statistik sich auf Be-
darfsgemeinschaften mit 4 Personen bezieht. Fur die Betrachtung der dreikdpfigen
Familie im Jahr 2022 wird der Hochstbetrag der Anlage 1 zu § 12 des Wohngeldge-
setzes in der durch die Erste Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes nach §
43 des Wohngeldgesetzes (1. WoGFV) vom 3. Juni 2021 veranderten Fassung fur
einen Haushalt mit 3 Personen in der Mietenstufe VIl herangezogen. Die Heizkosten
mussen in der Betrachtung der dreikdpfigen Familie gesondert ermittelt werden, Die

Heizkosten werden flr eine Flache von 75 Quadratmetern unter Zuhilfenahme des
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Heizkostenspiegels 2020 ermittelt. Anders als in den Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts vom 4. Mai 2020 wird hier auf einen Mittelwert zwischen den
mittleren und erhdhten Kosten bei einer Gebaudeflache von 100 bis 250 Quadratme-
tern abgestellt. Einerseits schreitet das energieeffiziente Bauen und Sanieren in der
Bundesrepublik Deutschland immer weiter voran, andererseits Uberzeugt die Argu-
mentation, dass bei den hohen angesetzten Unterkunftskosten stets auch die héchs-
ten Heizkosten bertcksichtigt werden mussen, nicht, wenn eine realitatsgerechte Er-
mittlung der Werte gefordert wird. Fur die Jahre 2021 und 2022 wird jeweils eine

Fortschreibung des Basiswerts um 1,5 Prozent angesetzt. Die so ermittelten Kosten
der Unterkunft und die Heizkosten sind in der Anlage 2a zur Gesetzesbegrindung

aufgeflhrt.

c) Bedarfe fiir Bildung und Teilhabe

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 09. Februar 2010 wurde dem
Gesetzgeber aufgetragen, zusatzliche Bedarfspositionen zu schaffen, um die beson-
dere Bedarfssituation fur Kinder in der Grundsicherung abzubilden (BVerfG 1 BvL
1/09 u.a.). Dies mundete in die Einflhrung der Leistungen fir Bildung und Teilhabe
mit Wirkung vom 01. Januar 2011. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts (2 BvL 4/18, 2 BvL 6/17) sind diese Leistungen nach § 28 SGB |l bei
der Berechnung des alimentationsrechtlichen Grundsicherungsniveaus einzubezie-
hen. Etwas Anderes gilt nur, wenn ein Bedarf erkennbar auf aul3ergewdhnliche Le-
benssituationen zugeschnitten ist. In die Berechnung aufgenommen werden der per-
sonliche Schulbedarf, Aufwendungen fur Schulausflige und Klassenfahrten, das Mit-
tagessen in der Gemeinschaftsverpflegung sowie die Kosten der Teilhabe bei sozia-
len, sportlichen und kulturellen Aktivitdten. Fallen bestimmte Bedarfe nur in bestimm-
ten Altersstufen an, z.B. die Lernforderung, ist wie bei den Regelsatzen ein gewichte-

ter Durchschnitt fir 18 Lebensjahre zu bilden.

Die Werte, die fur die Bedarfe fur Bildung und Teilhabe anzusetzen sind, lassen sich
mithilfe der jeweiligen Gesamtausgaben der Kreise und kreisfreien Stadte im Rechts-
kreis des SGB Il ermitteln. Hinsichtlich der Anzahl der Leistungsberechtigten, die die
Leistungen in Schleswig-Holstein in Anspruch genommen haben, wird auf die monat-

lichen Statistiken zur ,Bildung und Teilhabe - Deutschland, West/Ost, Lander und
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Kreise® von der Statistikstelle der Bundesagentur fur Arbeit zuriickgegriffen. Dabei
werden die Jahreszahlen fir das Jahr 2020 zugrunde gelegt. Die ermittelten gewich-
teten Durchschnittswerte fur zwei Kinder im Jahr 2022 ergeben sich aus der Anlage
1 zur Gesetzesbegriindung. Fur die Jahre 2021 und 2022 wird anhand der durch-
schnittlichen Steigerung der Jahre 2016 bis 2020 eine Fortschreibung der Werte um

6 % angenommen.

d) Kosten der Kinderbetreuung
Fir die realitadtsgerechte Ermittlung des Grundsicherungsniveaus sind die Kosten fur
die Kinderbetreuung einzubeziehen. Gemal} § 90 Absatz 4 Satze 1und 2i. V. m. §
90 Absatz 1 Nr. 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch — Kinder und Jugendhilfe
(SGB VIIl) darfen von Grundsicherungsempfangern fur die Férderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und Kindertagespflege nach den §§ 22 bis 24 SGB VIl keine
Beitrage mehr erhoben werden. Diese Kostenbeitrage werden nach § 90 Absatz 4
Satz 1 SGB VI erlassen oder auf Antrag ein Teilnahmebeitrag vom Trager der of-
fentlichen Jugendhilfe Ubernommen, wenn die Belastung durch Kostenbeitrage den
Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Nicht zuzumuten sind Kostenbeitrage im-
mer dann, wenn Eltern oder Kinder Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch beziehen (vgl. § 90 Absatz 4 Satz 2 SGB
VIIl). Diese Befreiung von den Betreuungskosten fuhrt dazu, dass ein geldwerter Vor-

teil entsteht, der auf der Grundsicherungsseite Berlcksichtigung finden muss.

Vom Beginn des Jahres 2020 an bis Ablauf des Juli 2020 wurde ein einkommensun-
abhangiges Kitageld in Hohe von 100 € je Kind monatlich gewahrt, das auf der Ein-
kommensseite der Beamtin oder des Beamten Berucksichtigung finden muss. Far
diese Zeitspanne liegen keine Daten fur die durchschnittlichen Kinderbetreuungskos-
ten in Schleswig-Holstein vor, da die Héhe der Beitrage regional sehr heterogen aus-
gestaltet ist. Daher wird pro Betreuungsstunde jeweils ein Betrag von 8,00 € (Kind
unter 3 Jahren) bzw. 6,00 € (Kind Uber 3 Jahren) angesetzt. Dabei wird von einer Be-
treuungszeit von 5 Stunden taglich ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur

Vollendung des sechsten Lebensjahres ausgegangen.

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Starkung und Qualitat in der Kindertages-

betreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (Kita-Re-
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form-Gesetz) vom 12. Dezember 2019 wurden die Rahmenbedingungen fur die Kin-
dertagesbetreuung in Schleswig-Holstein umgestaltet. So sind die zu zahlenden Mo-
natsbeitrage seit dem 1. August 2020 gedeckelt. Die von den Eltern zu entrichtenden
Monatsbeitrage durfen fur Kinder unter 3 Jahren 7,21 Euro und fur Kinder Uber 3
Jahren 5,66 Euro pro wochentlicher Betreuungsstunde nicht Ubersteigen. Daraus
ergibt sich im Jahr 2022 ein gewichteter Hochstbetrag fir zwei Kinder in Hohe von
2.281,73 Euro bei Annahme einer Betreuungszeit von 5 Stunden taglich ab Vollen-
dung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres.

Daruber hinaus besteht die Moglichkeit der sozialen Ermafligung gemal § 7 Absatz
2 des Kindertagesférderungsgesetzes (KiTaG). Der ortliche Trager erlasst auf Antrag
den Elternbeitrag fur die Férderung in Kindertageseinrichtungen oder Kindertages-
pflege, soweit er den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Fur die Feststellung
der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a des Zwolften Bu-
ches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe - (SGB Xll) entsprechend. Ubersteigt das zu be-
rucksichtigende Einkommen die Einkommensgrenze nicht, Gbernimmt oder erlasst
der ortliche Trager den Elternbeitrag in voller Hohe. Ubersteigt das zu beriicksichti-
gende Einkommen die Einkommensgrenze, Ubernimmt oder erlasst er den Elternbei-
trag in der Hohe, dass den Eltern nach Abzug des Elternbeitrags mindestens 50 Pro-

zent des Einkommens Uber der Einkommensgrenze verbleibt.

Diese Regelungen fuhren dazu, dass zur Berechnung des Mindestabstands in der
untersten Besoldungsgruppe ein eigener Kinderbetreuungshochstbeitrag zu berech-
nen ist. Die Festlegung der Einkommensgrenze ergibt sich aus § 7 Absatz 2 Satz 2
KiTaG in Verbindung mit § 85 Absatz 1 SGB XIl. Die Einkommensgrenze errechnet
sich aus dem Zweifachen der jeweils geltenden Regelbedarfsstufe 1, den Kosten der
Unterkunft (hier das 95-%-Perzentil inklusive Heizkosten) und einem Familienzu-
schlag in Hohe des auf volle Euro aufgerundeten Betrages von 70 vom Hundert der
jeweiligen Regelbedarfsstufe 1 fur den nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Le-
benspartner und fir jede Person, die von der nachfragenden Person, ihrem nicht ge-
trennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner Uberwiegend unterhalten worden ist

oder fur die sie nach der Entscheidung Uber die Erbringung der Sozialhilfe unterhalts-
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pflichtig werden. Beim Vergleich des Einkommens mit der Einkommensgrenze wer-
den gemal} § 82 Absatz 2 SGB Xl Steuern, Sozialversicherungsbeitrage, Beitrage
zu offentlichen oder privaten Versicherungen oder ahnlichen Einrichtungen, soweit
diese Beitrage gesetzlich vorgeschrieben oder nach Grund und Hohe angemessen
sind, sowie geforderte Altersvorsorgebeitrage nach § 82 EStG, soweit sie den Minde-
steigenbeitrag nach § 86 EStG nicht Gberschreiten, und die mit der Erzielung des
Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben abgesetzt. Im Jahr 2022 ergibt
sich nach dieser Berechnung in der Besoldungsgruppe A 6 Stufe 2 (vgl. Anlage 2 a

und 2 b) eine vollstandige Befreiung von den Betreuungskosten, unabhangig davon,
ob eine dreikopfige oder vierkopfige Familie zugrunde gelegt wird.

e) Sozialtarife
Zusatzlich zu den bereits vorhandenen Bedarfspositionen sind sogenannte ,Sozialta-
rife“ in die Aufstellung des Grundsicherungsniveaus einzubeziehen. Dabei handelt es
sich um vergunstigte Dienstleistungen u. a. fir Grundsicherungsempfangerinnen und
-empfanger im Sinne einer weit verstandenen Daseinsvorsorge (BVerfG, 2 BvL 4/18,
Rn. 69). Dazu wurden die ,Sozialpasse® der kreisfreien Stadte Schleswig-Holsteins
exemplarisch ausgewertet. Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Dienstleistungen ist
eine genaue Auflistung der geldwerten Vorteile nicht moglich. Zur Bestimmung plau-
sibler Werte wird daher auf die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2018 (EVS,
Konsumausgaben privater Haushalte) zurtickgegriffen. Als monatlicher Betrag fur die
Sozialtarife werden die ermittelten Ausgaben fur Kultur- und Freizeitdienstleistungen
der Arbeitnehmer-Haushalte mit einem Nettoeinkommen unter 900 € monatlich her-
angezogen (EVS 2018, S. 106) und um 50 % ermafigt. Somit ist in den Jahren 2020
bis 2022 ein geldwerter Vorteil in Hohe von 19 € monatlich als Sozialtarif bei der Auf-
stellung des Grundsicherungsniveaus zu berucksichtigen.

f) Sonstige Bedarfspositionen
In den Jahren 2020 und 2021 hat der Sozialgesetzgeber die Gewahrung von Leistun-
gen beschlossen, die die Auswirkungen der Corona-Pandemie flr Familien, die Leis-
tungen nach dem SGB Il beziehen, abmildern sollen. Diese Leistungen sind als ein-
malige Bedarfspositionen im Grundsicherungsniveau zu berUcksichtigen.
Im Jahr 2020 ist der Kinderbonus in Héhe von 300 € pro Kind zu bertcksichtigen, der

durch Artikel 9 des Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher HilfsmalRnahmen
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zur Bewaltigung der Corona-Krise (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) vom 29. Juni
2020 eingefuhrt wurde.

Im Jahr 2021 sind mehrere Leistungen zu berlcksichtigen. Der Kinderfreizeitbonus in
Héhe von 100 € pro Kind wurde mit Artikel 6 des Gesetzes zur Anderung des Geset-
zes Uber Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung fur Kinder und
zur Anderung weiterer Gesetze (Kitafinanzhilfenanderungsgesetz — KitaFinHANdG)
vom 25. Juni 2021 eingeflhrt. Eine Einmalzahlung in Hohe von 150 € pro Erwachse-
nem in den Regelbedarfsstufen 1 und 2 wurde mit Artikel 1 des Gesetzes zur Rege-
lung einer Einmalzahlung der Grundsicherungssysteme an erwachsene Leistungsbe-
rechtigte und zur Verlangerung des erleichterten Zugangs zu sozialer Sicherung und
zur Anderung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes aus Anlass der COVID-19-
Pandemie (Sozialschutzpaket Ill) vom 10. Marz 2021 geregelt. DarUber hinaus wurde
ein Kinderbonus in Hohe von 150 € pro Kind durch Artikel 4 des Dritten Gesetzes zur
Umsetzung steuerlicher HifsmaRnahmen zur Bewaltigung der Corona-Krise (Drittes
Corona-Steuerhilfegesetz) vom 10. Marz 2021 festgelegt.

Weiterhin ist die Befreiung vom Rundfunkbeitrag als geldwerter Vorteil in Hohe von
210 € jahrlich zu bertcksichtigen.

g) Alimentationsrechtliches Grundsicherungsniveau in den Jahren 2020
bis 2022
Das alimentationsrechtliche Grundsicherungsniveaus zzgl. einer Steigerung von
15 % fur das Jahr 2022 sind in Anlage 2 a (dreikdpfige Familie) und Anlage 2 b
(vierkopfige Familie) zur Gesetzesbegrindung aufgeflhrt.

h) Bestandteile der Alimentation
Zur Vergleichsberechnung mit dem Grundsicherungsniveau werden alle Besoldungs-
bestandteile berlcksichtigt, die sich fur die Alleinverdienerin oder den Alleinverdiener
mit einem oder zwei Kindern ergeben, namlich das Grundgehalt der Eingangsstufe,
der Familienzuschlag der Stufe 3, die allgemeine Stellenzulage, die Sonderzahlung
und Amtszulagen. Von der Bruttobesoldung vermindert um Sonderausgabenabzlge
gem. § 10 Absatz 1 Nr. 3 und 5 Satz 1 ESTG (Kinderbetreuungsbetrage und Bei-

trage zur privaten Krankenversicherung) sind die Steuern der Steuerklasse Il sowie
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die Kosten der privaten Krankenversicherung und der Pflegeversicherung abzuzie-
hen. Die Steuerlast wird, wie in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
vom 4. Mai 2020 angelegt, generalisierend unter Zuhilfenahme des Lohn- und Ein-
kommenssteuerrechners des Bundesministeriums der Finanzen fur die Steuerklasse
Il ermittelt. Kosten der privaten Krankenversicherung und Pflegeversicherung wur-
den vom Verband der privaten Krankenversicherung e.V. ermittelt. Fur die Jahre
2021 und 2022 wurden die Betrage anhand der durchschnittlichen Steigerungsrate
fortgeschrieben. Im Jahr 2022 ist aufgrund der Veranderungen der Beihilfebemes-
sungssatze fur Ehegatten mit zwei im Familienzuschlag bertcksichtigungsfahigen
Kindern ein verringerter Betrag anzusetzen. Die entsprechenden Betrage ergeben
sich fur das Jahr 2022 aus Anlage 2 a und 2 b zur Gesetzesbegrindung. Dem Netto
hinzuzurechnen sind das Kindergeld und alle coronabezogenen Leistungen wie der

Kinderbonus und der Kinderfreizeitbonus.

i) Vergleich der Alimentation und Grundsicherung
FiUr das Jahr 2022 ergibt sich aus der Gegenuberstellung der Nettoalimentation einer
dreikopfigen bzw. vierkopfigen Alleinverdienerfamilie in den unteren Besoldungsgrup-
pen (A 6 —A 9) und der Grundsicherung ein Fehlbetrag, der ausgeglichen werden
muss, um den Abstand von 15 % zur Grundsicherung zu wahren. Neben der allge-
meinen Erhéhung der kindbezogenen Familienzuschlage wird mit Hilfe eines kindbe-
zogenen Auffangbetrages bei Alleinverdienerfamilien gewahrleistet, dass der Beam-
tin oder dem Beamten eine ausreichende Alimentation zur Verflgung steht, die dem
Amt angemessen ist und zur Unterhaltung der Familie mit bis zu zwei Kindern aus-
reicht. Dabei wird in der neu eingefiihrten Anlage 10 zum SHBesG fur jede Erfah-
rungsstufe der betroffenen Besoldungsgruppen ein individueller Betrag fur das erste

und zweite Kind ausgewiesen, der sich zum derzeitigen Stand der Daten ergibt.

Die Anlage 10 zum SHBesG enthalt fur die Besoldungsgruppen, in denen ein Famili-
energanzungszuschlag anfallt, zunachst die zur Einhaltung des Abstandsgebotes zur
Grundsicherung nach § 45 a Absatz 1 Satz 1 SHBesG notwendige Nettobesoldung,
die sich unter Bertcksichtigung der anfallenden Steuern in der Steuerklasse lll ergibt.
Im Weiteren sind die mit den Nettobetragen korrespondierenden Bruttobetrage des
Gesamtbetrags der Einklnfte im Sinne des § 45 a Absatz 1 Satz 2 SHBesG als mal3-

gebliche Einkommensgrenze angegeben. Diese Einkommensgrenzen beziehen sich
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auf beide unterhaltspflichtigen Ehegatten, Lebenspartner bzw. Elternteile. Die jahrli-
chen Nettoeinkommensgrenzen ergeben sich aus dem vorstehend dargestellten
Grundsicherungsniveau im Jahr 2022 mit einem Aufschlag in Hohe von 15 Prozent.
Korrespondierend zu dieser Einkommensgrenze wird eine jahrliche Hinzuverdienst-
grenze je Besoldungsgruppe und Stufe fur den mitverdienenden Ehegatten, Lebens-
partner bzw. Elternteile aufgeflhrt, um in der operativen Umsetzung den Anspruch
auf Zahlung des Erganzungszuschlags einfacher prifen zu kdnnen. Sollte der Ge-
samtbetrag der Einkinfte des Ehegatten, Lebenspartners bzw. Elternteils unter der
jahrlichen Hinzuverdienstgrenze liegen, entsteht ein Anspruch auf Zahlung des aus-
gewiesenen Erganzungszuschlags nach § 45 a Absatz 1 SHBesG. Die in der Anlage
10 ausgewiesenen Zuschlage werden nach der Kinderzahl unterschieden und nicht

kumulativ gewahrt.

Zu Absatz 2:

Die Regelung beinhaltet einen einkommensabhangigen Familienerganzungszu-
schlag zum Familienzuschlag in den Fallen, in denen ein Familienzuschlag flr drei
oder mehr Kinder zusteht. Die Regelung orientiert sich an den Kriterien der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2020 - 2 BvL 6/17. Nachstehend ist
die flr Schleswig-Holstein zu Grunde zu legende Methodik dargestellt. Dabei ist zu
berucksichtigen, dass die Verhaltnisse fur 2022 im Wesentlichen einer Prognose un-
ter FortflUhrung der zum Zeitpunkt der Erstellung des Gesetzentwurfs gegebenen
Verhaltnisse erfordern.

Einhaltung des Abstands von 15 Prozent zur Grundsicherung bei Familien mit
drei und mehr Kindern

Der Besoldungsgesetzgeber darf bei der Bemessung des zusatzlichen Bedarfs, der
fur das dritte und jedes weitere Kind entsteht, von den Leistungen der sozialen
Grundsicherung ausgehen, muss dabei aber beachten, dass die Alimentation etwas
qualitativ Anderes ist als die Befriedigung eines aullersten Mindestbedarfs. Ein um
15 Prozent Uber dem realitatsgerecht ermittelten grundsicherungsrechtlichen Ge-
samtbedarf eines Kindes liegender Betrag lasst diesen Unterschied hinreichend
deutlich werden (2. Leitsatz der Entscheidung 2 BvL 4/18 vom 4. Mai 2020).
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Flr das dritte und jedes weitere Kind muss deshalb eine Nettobesoldung zusatzlich
gewahrt werden, der mindestens 115 Prozent des grundsicherungsrechtlichen Be-
darfs entspricht. Fur die Besoldung bei Familien mit mehr als zwei Kindern erfolgt
eine Anpassung uber die Erhdhung der kindbezogenen Familienzuschlage unter Be-
rucksichtigung des Einkommens der Ehegatten, Lebenspartner oder sonstigen Unter-
haltspflichtigen.

a) Regelbedarfe
Die Ermittlung des Regelbedarfs fur das dritte und alle weitere Kinder folgt der be-
reits vorgestellten Methode. Die gewichteten Regelbedarfe ergeben sich aus der An-
lage 3 zur Gesetzesbegrindung und entsprechen jeweils der Halfte des zuvor zu §

45 a Absatz 1 ermittelten Wertes der Regelbedarfe fur zwei Kinder.

b) Kosten der Unterkunft und Heizkosten
Der relative Unterschied bei den Kosten der Unterkunft fur das dritte und alle weite-
ren Kinder wird unter Bezugnahme auf das Wohngeldgesetz (WoGG) ermittelt
(BVerfG 2 BvL 4/18, Rn. 49 ff.). Dazu wird das dritte Kind die Differenz der Hochstbe-
trage der Anlage 1 zu § 12 Absatz 1 WoGG zwischen einem Haushalt mit vier Perso-
nen und einem Haushalt mit 5 Personen in der jeweiligen Mietenstufe gebildet. Ent-
sprechend wird mit den Hochstbetragen fur einen Haushalt mit 5 Personen usw. ver-
fahren. Fur die weitere Berechnung wird der Differenzbetrag in der Mietenstufe IV zu-
grunde gelegt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des
Bundessozialgerichts muss dabei ein Sicherheitsaufschlag in Hohe von 10 Prozent
berlcksichtigt werden. Da nach § 43 WoGG eine Fortschreibung des Wohngeldes
nur in Abstanden von zwei Jahren stattfindet, mussen die Basiswerte von 2020 mit-
hilfe des Nettokaltmietenindex fortgeschrieben werden, um einen realitatsgerechten
Wert flr das Jahr 2021 abzubilden. Nach Ermittlung der durchschnittlichen Steige-
rung der vergangenen Jahre wird eine Fortschreibung in Hohe von 1,5 Prozent prog-
nostiziert. Die Werte fUr das Jahr 2022 ergeben sich aus der Ersten Verordnung zur
Fortschreibung des Wohngeldes nach § 43 des Wohngeldgesetzes (1. WoGFV) vom
3. Juni 2021. Die so ermittelten Kosten der Unterkunft sind in Anlage 3 zur Gesetzes-

begrindung ausgewiesen.
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Die Heizkosten werden fur eine Flache von 15 Quadratmetern unter Zuhilfenahme
des Heizkostenspiegels 2020 ermittelt. Anders als in den Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts vom 4. Mai 2020 wird hier auf einen Mittelwert zwischen den
mittleren und erhohten Kosten bei einer Gebaudeflache von 100 bis 250 Quadratme-
tern abgestellt. Einerseits schreitet das energieeffiziente Bauen und Sanieren in der
Bundesrepublik Deutschland immer weiter voran, andererseits Uberzeugt die Argu-
mentation, dass bei den hohen angesetzten Unterkunftskosten stets auch die héchs-
ten Heizkosten berucksichtigt werden mussen, nicht, wenn eine realitatsgerechte Er-
mittlung der Werte gefordert wird. Fur die Jahre 2021 und 2022 wird jeweils eine
Fortschreibung des Basiswerts um 1,5 Prozent angesetzt. Die so ermittelten Heiz-

kosten sind in Anlage 3 zur Gesetzesbegrindung aufgefihrt.

c) Bedarfe fiir Bildung und Teilhabe
Die Ermittlung der Bedarfe fur Bildung und Teilhabe erfolgt nach der bereits vorge-
stellten Methode. Die gewichteten Bedarfe flr das dritte und jedes weitere Kind erge-
ben sich somit ebenfalls aus der Anlage 3 zur Gesetzesbegrindung. Da diese Werte

nur die Bedarfe eines Kindes widerspiegeln, ist der halbe Betrag der Bildungs- und

Teilhabebedarfe der Anlage 1 zur Gesetzesbegrindung anzusetzen.

d) Kosten der Kinderbetreuung
Um die Kosten fur die Betreuung fur das dritte und alle weiteren Kinder zu ermitteln,
wird, wie zu Absatz 1 unter Buchst. d) dargestellt, ein Betreuungshochstbetrag ermit-
telt. Hochstbetrage fur die Jahre 2020 bis 2022 sind in der Anlage 3 zur Gesetzesbe-

grundung ausgewiesen.

e) Sozialtarife
Nach dem derzeitigen Datenstand ist nicht ersichtlich, dass eine Beamtenfamilie mit
drei oder mehr Kindern im Gegensatz zur Alleinverdienerfamilie mit zwei Kindern

weitere Vergunstigungen im Bereich der Sozialtarife erhalt.

f) Sonstige Bedarfspositionen
Sowohl der Kinderbonus als auch der Kinderfreizeitbonus aus den Jahren 2020 und

2021 werden fir das dritte und jedes weitere Kind als grundsicherungsrechtlicher Be-
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darf anerkannt. Die Befreiung vom Rundfunkbeitrag bewirkt keinen zusatzlichen geld-
werten Vorteil, da sowohl eine vierkdpfige als auch eine funfképfige Familie auf die

gleiche Art und Weise von der Beitragszahlung entlastet werden.

g) Alimentationsrechtlicher Mehrbedarf ab dem dritten Kind
Der sozialrechtliche Nettomehrbedarf fur das dritte und jedes weitere Kind sowie die
Steigerung um 15 Prozent in den Jahren 2020 bis 2022 sind in der Anlage 3 zur Ge-

setzesbegrindung aufgefuhrt.

h) Vergleich der Nettobesoldung beizwei Kindern sowie drei und mehr Kin-
dern

Zur Vergleichsberechnung werden alle Besoldungsbestandteile berucksichtigt, die
sich fur die Alleinverdienerin oder den Alleinverdiener mit drei oder mehr Kindern er-
geben, namlich das Grundgehalt der Endstufe, der Familienzuschlag der Stufe 3
bzw. der hoheren Stufen, die allgemeine Stellenzulage, die Sonderzahlung und
Amtszulagen. Von der Bruttobesoldung vermindert um Sonderausgabenabziige gem.
§ 10 Absatz 1 Nr. 3 und 5 Satz 1 EStG (Kinderbetreuungsbetrage und Beitrage zu
Krankenversicherungen), sind die Steuern der Steuerklasse lll sowie die Kosten der
privaten Krankenversicherung und der Pflegeversicherung abzuziehen. Die Steuer-
last wird, wie in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai
2020 angelegt, unter Zuhilfenahme des Lohn- und Einkommensteuerrechners des
Bundesministeriums der Finanzen fur die Steuerklasse lll ermittelt. Die exemplari-
sche Vergleichsberechnung zur Ermittlung des Fehlbedarfs im Jahr 2022 beim dritten
Kind ist Anlage 4 zur Gesetzesbegrindung zu entnehmen. Die Berechnungen fur die
Jahre 2020 und 2021 erfolgen nach der gleichen Methode und bericksichtigen ledig-
lich die abweichenden Werte in der Grundsicherung. Im Jahr 2022 verringern sich die
Krankenversicherungskosten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, da der der Bemes-
sungssatz fur Ehegatten und alle Kinder, sobald drei oder mehr Kinder vorhanden
sind, erhoht wird. Dem Netto hinzuzurechnen sind das Kindergeld und alle coronabe-
zogenen Leistungen wie der Kinderbonus und der Kinderfreizeitbonus. Die Besol-
dungsgruppe A 13 wurde als Ausgangspunkt fur die Berechnung des Fehlbedarfs
gewahlt, um nach dem Gebot von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eine Gewah-

rung extremer Bruttozuschlage in den unteren Besoldungsgruppen zu vermeiden.
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Gleichzeitig wird so sichergestellt, dass sich die Berechnung an der grof3ten Beam-

tengruppe orientiert.

FUr den betrachten Zeitraum ergeben sich beim Vergleich der Nettobesoldungen
Fehlbetrage, die ausgeglichen werden mussen, um einen Abstand von 15 Prozent
zum grundsicherungsrechtlichen Bedarf fur das dritte und alle weiteren Kinder herzu-
stellen. Diese Lucke wird neben der allgemeinen Erhdhung des kindbezogenen Fa-
milienzuschlags und der Entlastungswirkung durch die Anderung des Beihilfebemes-
sungssatzes durch den Familienerganzungszuschlag geschlossen. Das Einkommen
des Ehegatten, Lebenspartners oder sonstigen Unterhaltspflichtigen findet dabei Be-
rucksichtigung, um das Besoldungsrecht fortzuentwickeln und die Entwicklung im
burgerlichen Recht anzupassen. Diesbezuglich wird auf die Ausfuhrungen im Allge-
meinen Teil der Begrindung (Abschnitt A Ziff. 3) verwiesen. Ein Hinzuverdienst von
Ehegatten, Lebenspartner oder sonstigen Unterhaltspflichtigen ist unschadlich, so-
lange die Einkommensgrenzen des neu geschaffenen § 45 a SHBesG nicht Uber-

schritten werden.

Die Einkommensgrenze kniipft pauschalierend an die Uberschreitung der jahrlichen
Geringverdienstgrenze ab dem dritten Kind an und wird dann mit weiteren Kindern

gestaffelt erhoht.

Zu Absatz 3:

Die Regelung greift die in Absatz 2 fur die Zukunft getroffene Regelung fir die Jahre
2020, 2021 sowie den Zeitraum bis zum Inkrafttreten des Gesetzes in 2022 auf. Mit
Blick auf die zum Inkrafttreten in 2022 vorgesehene allgemeine Erhéhung der kinder-
bezogenen Familienzuschlage um 40 Euro je Kind wird in den Fallen, in denen die
Einkommensgrenze Uberschritten wird, ein einkommensunabhangiger Zuschlag in
Hohe von 80 € ab dem 3. Kind gewahrt.

Zu Absatz 4:

Far die Anspruchsprufung, Berechnung und Zahlung der Erganzungszuschlage nach
§ 45 a Absatz 1 und 2 SHBesG ist die Mitwirkung der betroffenen Beamtinnen und
Beamten erforderlich. § 44 Absatz 8 SHBesG wird fur anwendbar erklart, um den Be-
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zugestellen die Erhebung der erforderlichen Daten durch Erklarung der Anspruchs-
berechtigten zu ermdglichen. Dazu soll eine regelmailige Abfrage durch die Bezlge-
stellen erfolgen.

Zu Nummer 6 (Allgemeine Stellenzulage)

Die Regelung berlcksichtigt die Anhebung des ersten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 1 nach A 6 und der noch in A 6 verbliebenen zweiten Einstiegsamter nach A
7. Eine ausdrlckliche Aufzahlung der einzelnen Laufbahnen in A 7 ist daher nicht
mehr notwendig.

Zu Nummer 7 (Zulage fur Beamtinnen und Beamte der Justizverwaltung mit
herausgehobener Tatigkeit bei Gerichten und Staatsanwaltschaften)

Es handelt sich um eine Anpassung an die Hebung der Leitungsfunktionen im Justiz-
wachtmeisterdienst von der Besoldungsgruppe A 6 nach A 7.

Zu Nummer 8 (Uberleitung von Amtern)

Die Regelung beinhaltet die gesetzliche Uberleitung von Beamtinnen und Beamten
der Besoldungsgruppe A 5 nach A 6 bzw. von A 6 nach A 7 in den angefuhrten Fal-
len.

Zu Nummer 9 (Anlagen)

Redaktionelle Folgednderung zur Berlcksichtigung der bislang nicht angeflhrten An-
lage 9 und der neuen Anlage 10.

Zu Nummer 10 (Anlage 1)

Die Regelung beinhaltet den Wegfall der Besoldungsgruppe A 5 und die Neugestal-
tung der Amterordnung der Besoldungsordnung A im Bereich des ersten Einstieg-
samtes der Laufbahngruppe 1 sowie die Hebung der noch in A 6 als zweites Ein-
stiegsamt ausgewiesenen Amter nach A 7.

Zukunftig werden nur noch im Bereich der Laufbahn des Justizwachtmeisterdienstes
Amter im ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 in den Besoldungsgruppen A 6
und A 7 ausgewiesen. Die sonstigen bislang in A 6 ausgewiesenen ersten Einstiegs-
amter werden in den Katalog der kiinftig wegfallenden Amter tberfiihrt und zukuinftig
nicht mehr besetzt.
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Zu Nummer 11, 12 und 13 (Anlagen 5, 6, 7 und 8)

Die neue Anlage 5 beinhalte den Wegfall der Erfahrungsstufe 1 in der Besoldungsta-
belle der Besoldungsordnung A.

Die neue Anlage 6 berlcksichtigte den Wegfall der Besoldungsgruppe A 5 sowie die
pauschale Erhdhung der kindbezogenen Familienzuschlage um 40 Euro.

In Anlage 7 ist der Wegfall der Besoldungsgruppe A 5 redaktionell umgesetzt.

Anlage 8 setzt den Wegfall der Besoldungsgruppe 5 und die Hebung fur den Justiz-
wachtmeisterdienst nach A 7 zur Bemessung der Amtszulagen um.

Zu Nummer 14 (neue Anlage 10)

Die Anlage weist auf Basis der ausgewiesenen Rechengroflen die einkommensab-
hangigen Familienerganzungszuschlage nach § 45 Absatz 1 aus. Der verbleibende
pauschalierende Ansatz istim Sinne einer praxisgerechten Umsetzung erforderlich.
Auf die detaillierte Begrundung unter Nummer 6 zu Absatz 1 in Buchstabe i wird ver-
wiesen.

Zu Artikel 2 (Anderung des Landesbeamtengesetzes)

Zu Nummer 1:

Mit der Regelung wird der Beihilfebemessungssatz fur krankheitsbedingte Aufwen-
dungen bei Vorhandensein von zwei oder mehr berticksichtigungsfahigen Kindern far
die Ehegattin oder den Ehegatten, die eingetragene Lebenspartnerin oder den einge-
tragenen Lebenspartner von bisher 70 Prozent auf 90 Prozent erhéht. Sind drei oder
mehr berlcksichtigungsfahige Kinder vorhanden, wird auf3erdem der Beihilfebemes-
sungssatz fur diese Kinder —d. h. dann fur alle Kinder des Beihilfeberechtigten — von
80 Prozent auf 90 Prozent fur krankheitsbedingte Aufwendungen erhoht. Die Beihilfe-
bemessungssatze fur pflegebedingte Aufwendungen bleiben unverandert.

Die Erhdhung des Beihilfebemessungssatzes fur die Ehegattin oder den Ehegatten
auf 90 Prozent fuhrt zu einer Entlastung von den (privaten) Krankenversicherungskos-
ten in Hohe von ca. 177 Euro monatlich.
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Die Erhohung des Beihilfebemessungssatzes fur Familien mit mehr als zwei Kindern
von bisher 80 Prozent auf kiinftig 90 Prozent bewirkt eine Entlastung bei den (privaten)
Krankenversicherungskosten von ca. 20 € pro Kind pro Monat und leistet damit einen
weiteren Beitrag, um die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts zur Alimen-
tation von Familien mit mehr als zwei Kindern zu erfullen. Scheidet ein Kind aus der
Beihilfeberechtigung aus, was regelmafig u.a. wegen Erreichens der Altersgrenze fur
das Kindergeld oder wegen des Beginns einer beruflichen Tatigkeit der Fall ist, redu-
ziert sich der Beihilfebemessungssatz fur die verbleibenden zwei Kinder wieder auf 80
Prozent, so dass fur diese Kinder dann ab diesem Zeitpunkt erneut ein hdherer die
Beihilfe erganzender (privater) Krankenversicherungsschutz notwendig ist.

Fir beihilfefahige Aufwendungen bei Pflegebedurftigkeit verbleibt es aufgrund der
Besonderheiten der Pflegeversicherung bei den bisherigen Beihilfebemessungssat-
zen.

Zu Nummer 2:

Die Regelung beinhaltet die Kirzung des Anrechnungsbetrages des Sachbezugs fur
die Heilfirsorge von 1,4 Prozent auf 1 Prozent des Grundgehalts.

Zu Artikel 3 (Anderung des Beamtenversorgungsgesetzes)

Die Regelung beinhaltet die Umstellung der Anknlpfung der Mindestversorgung von
der Besoldungsgruppe A 4 an die Besoldungsgruppe A 6. Aufgrund der ohne Kom-
mastellen vorgenommenen Rundung des Bemessungssatzes der amtsunabhangigen
Mindestversorgung in § 16 Absatz 3 Satz 2 auf 60 Prozent ergibt sich eine geringfu-
gige betragsmallige Erhdhung gegenlber der bislang malRgebenden Mindestversor-
gung. Die Regelung erfasst auch die vor Inkrafttreten des Gesetzes in den Ruhe-
stand eingetretenen Beamtinnen und Beamten.

Zu Artikel 4 (Anderung der ALVO)

Mit der Anderung wird zum Einen berlicksichtigt, dass das 2. Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 1 mehreren Besoldungsgruppen zugeordnet ist und zum Anderen, dass
in der Besoldungsgruppe A 7 durch Artikel 1 dieses Gesetzes in der Fachrichtung
Justiz ein neues Beforderungsamt in der Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt einge-
fuhrt wird. Dabei ware der Wechsel aus diesem Amt in ein der Besoldungsgruppe A 7
zugeordnetes zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 keine Befoérderung. Die
Qualifizierungsanforderungen betreffen wie bisher auch nur den Wechsel aus der
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Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt in die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt. Nicht
unter diese Regelung fallt die Beférderung in das neu ausgebrachte Amt der Besol-
dungsgruppe A 7 innerhalb der Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt.”

Zu Artikel 5 (Anderung der Beihilfeverordnung)

Zu Nummer 1:
Auf die Ausfuhrungen zu Artikel 2 wird verwiesen.

Zu Nummer 2:
Die Anderung beriicksichtigt den Wegfall der bisherigen Beihilfeselbstbehalte in den
unteren Besoldungsgruppen bis einschl. A 9.

Zu Artikel 6 (Anderung der Justizwachtmeister-Laufbahn- und Ausbildungsver-
ordnung)

Korrespondierend zu der sich aus Artikel 1 ergebenden Anhebung des Einstiegsamtes
von A 5 nach A6 und des neu ausgewiesenen Beférderungsamtes nach A 7 beinhaltet
die Anderung die laufbahnrechtlichen Folgeregelungen.

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten, Aufhebung von Vorschriften)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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Anlage 1 — Grundsicherungsbedarf vierkopfige Familie in 2022

Bedarfe 2022 Rechtsgrundlage Hohe im Jahr insgesamt
Regelbedarfe Erwach- | 5 50 5GB 2 9912,72 Euro

g et 2 e Kin- s 20 5GB 2 7951,60 Euro
Unterkunftskosten § 22 SGB 2 13800,00 Euro

Feste Bedarfe fir Bil- § 28 SGB 2

dung und Teilhabe
Schulbedarf, gewichtet § 28 Absatz 3 SGB 2 200,00 Euro

Jeiihabe am sozialen | g 75 Apsatz 7 SGB 2 360,00 Euro

Bedarfe fur Bildung und
Teilhabe nach tatsachli- | § 28 SGB 2
cher Hohe

Mittagsverpflegung § 28 Absatz 6 SGB 2 324,89 Euro

Schulausfliige und Klas- | § 28 Apsatz 2 SGB 2 89,77 Euro

Schulerbeforderung § 28 Absatz 4 SGB 2 437,17 Euro
Lernforderung und

Nachhilie g § 28 Absatz 5 SGB 2 215,13 Euro
Bildung und Teilhabe

insgesgmt 1626,96 Euro

Sonstige Leistungen
2022

Sozialtarife pundesyeriassangsae | 228,00 Euro
Kindorbetreuung (A6, Bundesierfassingsge- 0,00 Euro
Geldwerte Vorteile pundesyeriassandsge 210,00 Euro
gorzu;dsicherungsniveau ﬁgﬁtfiezsg\a/[fafﬁ%ngsge- 33729,28 Euro

Bundesverfassungsge-
Davon 115 Prozent richt, 2 BvL 4/18 gsg 38788,68 Euro

Grundsicherungsniveau 2022 1
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Anlage 2 a — Ge%enuberstellun%6Allmentatlon (gewichteter Jahresdurchschnitt mit

Anpassung von

6 % zum 01

Grundsicherung im Jahr 2022

2022) der dreikopfigen Alleinverdienstfamilie und

Alimentation im Jahr Betrag Grundsicherungsniveau | Betrag
2022, A6 im Jahr 2022
Grundgehalt Stufe 2 29844,89 Regelleistung fur zwei 9912,72
Euro Erwachsene Euro
Amtszulage 502,80 Regelleistung fiir erstes | 3975,80
Euro Kind Euro
Familienzuschlag (plus | 3690,12 Bedarfe fir Bildung und | 813,48
40 € pro Kind) Euro Teilhabe Euro
Allgemeine Stellenzu- | 269,28 Kinderbetreuungskosten | 0,00 Euro
lage Euro Unterkunftskosten und 12.433,92
Sonderzahlung Grund- | 660,00 Heizkosten Euro
betrag Euro Rundfunkbeitrag 210,00
Sonderzahlung Kinder- | 400,00 Euro
komponente Euro Sozialtarife und weitere | 228,00
Jahresbruttogesamtbe- | 35367,09 Leistungen Euro
ziige Euro Gesamt 27.573,92
Lohnsteuer Klasse 3 1680,00 Euro
Euro Davon 115 Prozent 31.710,01
Kosten Krankenversi- | 7212,00 Euro
cherung Euro
Kindergeld 2628,00
Euro
Summe 29103,09
Euro
Verhaltnis zur Grundsi- | 105,55
cherung Prozent
Differenz zu 115 Pro- 2606,92
zent der Grundsiche- Euro
rung
Monatliche Differenz, 217,24
netto Euro
Monatliche Differenz, 286,25
brutto Euro
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Anlage 2 b — Ge%enijberstellun% Al
,6 % zum 01.07.2

Anpassung von

Grundsicherung im Jahr 2022

Alimentation im Jahr Betrag
2022, A6
Grundgehalt Stufe 2 29844,89
Euro
Amtszulage 502,80
Euro
Familienzuschlag (plus | 5650,24
40 € pro Kind) Euro
Allgemeine Stellenzu- | 269,28
lage Euro
Sonderzahlung Grund- | 660,00
betrag Euro
Sonderzahlung Kinder- | 800,00
komponente Euro
Jahresbruttogesamtbe- | 37727 21
zuge Euro
Lohnsteuer Klasse 3 2560,00
Euro
Kosten Krankenversi- | 5592,00
cherung Euro
Kindergeld 5256,00
Euro
Summe 34831,21
Euro
Verhaltnis zur Grundsi- | 103,27
cherung Prozent
Differenz zu 115 Pro- 3957,46
zent der Grundsiche- Euro
rung
Monatliche Differenz, 329,79
netto Euro
Monatliche Differenz, 440,42
brutto Euro

66

imentation (gewichteter Jahresdurchschnitt mit
022) der vierkopfigen Alleinverdienstfamilie und

Grundsicherungsniveau | Betrag
im Jahr 2022
Regelleistung fur zwei 9912,72
Erwachsene Euro
Regelleistung fiir zwei 7951,60
Kinder Euro
Bedarfe fiir Bildung und | 1626,96
Teilhabe Euro
Kinderbetreuungskosten | 0,00 Euro
Unterkunftskosten und 13800,00
Heizkosten Euro
Rundfunkbeitrag 210,00
Euro
Sozialtarife und weitere | 228,00
Leistungen Euro
Gesamt 33729,28
Euro
Davon 115 Prozent 38788,67
Euro
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Anlage 3 — Alimentationsrechtlicher Mehrbedarf ab dem dritten Kind (gewichteter
Jahresdurchschnitt mit Anpassung von 0,6 % zum 01.06.2022)

Sozialrechtlicher Bedarf 2020

Fiir das dritte Kind

Fiir weitere Kinder

Regelbedarf, gewichtet

Kaltmiete

Heizkosten

Bedarfe fiir Bildung und Teilhabe
Bedarf fiur Kinderbetreuung
Kinderbonus, 300 Euro pro Kind
Summe

Davon 115 Prozent

Sozialrechtlicher Bedarf 2021

3517,34 Euro
1518,00 Euro
231,00 Euro
754,90 Euro
1418,54 Euro
300,00 Euro
7439,68 Euro
8555,63 Euro

Fiir das dritte Kind

3517,34 Euro
1465,20 Euro
231,00 Euro
754,80 Euro
1418,54 Euro
300,00 Euro
7386,88 Euro
8494,91 Euro

Fiir weitere Kinder

Regelbedarf, gewichtet
Kaltmiete

Heizkosten

Bedarfe fur Bildung und Teil-
habe

Bedarf fiir Kinderbetreuung
Kinderbonus und Kinderfreizeit-
bonus

Summe

Davon 115 Prozent

Sozialrechtlicher Bedarf 2022

3774,72 Euro
1540,80 Euro
234,47 Euro
778,29 Euro

1140,87 Euro
250,00 Euro

7719,14 Euro
8877,01 Euro

Fir das dritte Kind

3774,72 Euro
1487,176 Euro
234,47 Euro
778,29 Euro

1140,87 Euro
250,00 Euro

7719,14 Euro
8527,83 Euro

Fir weitere Kinder

Regelbedarf, gewichtet
Kaltmiete

Heizkosten

Bedarfe fiir Bildung und Teil-
habe

Bedarf fir Kinderbetreuung
Summe

Davon 115 Prozent

3975,80 Euro
1570,80 Euro
237,98 Euro
813,48 Euro

1140,87 Euro
7738,93 Euro
8899,77 Euro
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3975,80 Euro
1504,80 Euro
237,98 Euro
813,48 Euro

1140,87 Euro
7672,93 Euro
8823,87 Euro



oin3 /€2GL°L

Bejyosnzsbunzuebig snjd Bejyosnzuaijiwe

69 UOA 69

0in3 /828’8

oin3 //'668'8

Juazoid GL| uoAeq

0in3 /1662 ¢ aymys Bejyssnzsbunzuehig 0iN3 £6'2/9°/ 0in3 £6'98/ / awwng
o3 Jy'y- opau ‘Besjaqiyag nz zuaiaya Bunnaioq
0Jn3 00'920°C 0}38u ‘zuaitagqg ayoijayel 0Jn3 /80VL'L oing /8'0vL’L -19puly in} jiepag
0Jn3 GZ'/1L0°69 uoljejuswieo}jaN Jop awwng . , aqey|ia] pun
o3 00'956'/ p1oBiapuy 0iN3 8y'€LY oin3 gy'clg | Bunpig Inj opiepog
oin3 00'0¥E’S BuniayoisiaAuduRLY| UD)SOY 0iN3 86 2&¢ 0iN3 86 /8¢ USISOAZISH
. - 0Jn3 080G | oin3 08°0/5°L 9jalwjjey

oin3z 00 ¥ZL'SL € 9SSse[)| Janajsuyon] }9JYyoIm
0in3 GZ'GZS'1L8 Japury € ‘nau Juesab opnigsalyer 0n3 08'G/6'E 0in3 08°G/6°C -ab ‘Jepaqjabay
abeJy Japury] 2202 Jepag

-ag ayoldyer | zzoz Bejyosnzsbunzuebig pun uoljejuswipy aJajlom pun puryf ¥ puryf ‘¢ Jayoijpysaljeizos

oin3 €6°,20°C
0in3 GZ'L¥6'99
0In3 009562
0In3 00°0¥E’S
0In3 00060V}
0in3 GZ'Gly'g.
0In3 00°00C'L
oin3 Z/°0LL°L
oin3 8y'gLL 0l

0In3 000
0in3 $0°'9Z€'S9

Benaqiyad

uoljejuawijeo}jaN Jap swwng

p1abiapury

BunuayoisiaAua)yuel)| uajsoy

¢ 9sse[)| Janajsuyo

abnzag-jwesabojniqgsaiyer

:Bunjyeziapuosg

abenzbun|a)g aulswabjy
nau ‘¢ ajn}g Bejyssnzuaijiwe

abenzsjuy

o)nuq ‘eynispul Jap jeyabpunig

0In3 LO'€LL’09
0In3 00°9SC°S
0In3 00'265°S
0In3 00°86Y Cl
oin3 10°/¥6'C.L
0in3 00°008
oin3 Z,°0LL°L
0In3 $2'069°S
0In3 00°0

0In3 $0°9ZE'S9

uoljejuawijeo}}oN J9p swwINg

p1abiapury

BuniayoisiaAua)yuely] usajsoyl

€ @sse|)| 1anajsuyo-]

abnzag-jwesabojniqgsaiyer

:Bunjyeziapuog

abenzbun||a}g aulawabjy
nau ‘¢ 9jn)s Bejyosnzuaijiwe

abe|nzsjuy

o)nuq ‘aynyspug J9p Jeyabpunig

abeujag ayoljayer j9jeaiaylan ‘¢l vy addnibsbunpjosag
Japury € ‘zz0Z uonejusawiNy

abesjog ayoijyer

}ojellIaylan ‘¢ v addnubsbunpjosag
Japury g ‘zeoz uonejuswily

(220z°'90°'1L0

wnz 9, 9‘0 UoA Bunsseduy Jw pUYdSyanpsalyer Jayeiyoimab) z ziesqy G § yoeu bBelyosnzsbunzuebisusijiwe -  abejuy



	Leere Seite
	u-351.pdf
	TOP 1
	00 20211008103236.pdf
	20211006 Gesetzentwurf 1. KV_barrierefrei_letzte_Fassung.pdf
	Entwurf eines Gesetzes zur Gewährleistung eines ausreichenden Abstandes der Alimentation zur sozialen Grundsicherung und zur amtsangemessenen Alimentation von Beamtinnen und Beamten mit mehr als zwei Kindern 




